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aum jemand hat es wirklich
bemerkt: Am 1. März ist das
neue LEP in Kraft getreten.

Woran mag es gelegen haben, dass
die entsprechenden Rechtsänderun-
gen sogar in der kommunalen Fach-
welt – wenn überhaupt - eher am Ran-
de registriert worden sind? In erster
Linie ist es sicherlich den landespoliti-
schen Umbrüchen geschuldet, die in
den letzten Wochen und Monaten die
Medien beherrscht haben, dass die
Neuerungen im Landesentwicklungs-
programm kaum jemanden interes-
siert haben. Es ist selbstverständlich
erheblich spannender, sich mit den
neuen Mitgliedern der Staatregierung
zu beschäftigen, als mit den Verände-
rungen, die im LEP stehen. Es könnte
aber auch noch einen anderen Grund
geben.

Eigentlich hat sich nämlich – genau
besehen – gar nicht viel verändert. 

• Sicherlich: Das heiß umstrittene An-
bindegebot hat drei zusätzliche Aus-
 nahmen bekommen. Das wird aller-
dings schon deshalb nicht beson-
ders viel Nachhall erlangen, weil die
Praxis ähnliche Ergebnisse auf ande-
rem Wege erreichen konnte und in
der Vergangenheit nicht selten auch
erreicht hat. 

• Der Raum mit besonderem Hand-
lungsbedarf hat sich noch einmal
vermehrt. Jetzt sind es 33 Landkrei-
se, neun kreisfreie Städte und 150
Gemeinden außerhalb der erwähn-
ten Landkreise, die sich auf  mög -
licherweise großzügigere Förderun-
gen freuen dürfen. Aber: Wenn mitt-
lerweile fast die Hälfte Bayerns zu
diesem RmbH gehört, wird der Vor-
teil schon rein arithmetisch kleiner,
wenn der Fördertopf nicht größer
wird.

• Zwei neue Kategorien zentraler Orte
sind geschaffen worden: Die Metro-
polen und die Regionalzentren. Was
schon deshalb verwundert, weil bei
der großen LEP-Novelle 2013 – aus-
drücklich um zu vereinfachen (!) –
aus früher sieben Kategorien drei
geworden waren. Jetzt sind es also
wieder fünf – mit zahlenmäßiger
Entwicklungsperspektive weiter nach
oben. Die rechtliche Bedeutung einer
Einordnung in eine bestimmte Kate-
gorie mit zentraler Funktion ist aller-
dings extrem überschaubar, so dass
es sich kaum lohnt, darüber zu ju-
beln oder zu jammern. Ob eine Ge-
meinde beispielsweise Mittelzentrum
ist oder nicht, nützt ihr ganz regel-
mäßig wenig bis gar nichts, wenn es
um die Ansiedlung eines Gewerbe-
betriebs geht; da sind andere Skills
gefragt.

• Und sonst: Neue Mindestabstände
zu Höchstspannungsfreileitungen,
eine Hilfestellung bei Einzelhandels -
agglomerationen (die kaum einer
versteht) und dann noch das „Ried-
berger Horn“…

In Abwandlung einer bekannten
 Shakespeare-Komödie also: „Kaum
Lärm um wenig!“ Die gute Nachricht
dabei ist: Die Städte und Gemeinden
können mit dem neuen LEP genauso
gut oder schlecht leben wie mit dem
alten. Was man leider nicht von jeder
Rechtsänderung behaupten kann…
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Eine Änderung des Sitzzuteilungsver-
fahrens bei Kommunalwahlen war im
ursprünglichen Gesetzentwurf der
Staats regierung vom 6.12.2016 (LT-
Drs. 17/14651) nicht enthalten. Aus-
gangspunkt war ein Änderungsan-
trag der CSU-Fraktion im Bayerischen
Landtag vom 8.3.20172, der auf eine
Wiedereinführung des d’Hondt’schen
Höchstzahlverfahrens gerichtet war.
Das d’Hondt’sche Verfahren kam zu-
letzt bei den allgemeinen Gemeinde-
und Landkreiswahlen 2008 zur An-
wendung und wurde 2010 durch das
Verfahren nach Hare/Niemeyer ersetzt.3

In der Folge fand am 18.10.2017 im
Ausschuss für Kommunale Fragen, In-
nere Sicherheit und Sport des Bayeri-
schen Landtags unter Beteiligung
auch des Bayerischen Gemeindetags
eine Expertenanhörung zu den Vor-
und Nachteilen der genannten Sitz-
zuteilungsverfahren, zur Abbildung
des Wählerwillens durch die einzel-
nen mathematischen Verfahren und
zur Entwicklung der Anzahl der Par-
teien und Wählergruppen in den Rä-
ten seit 2008 statt. Auf dieser Grund-
lage wurde schließlich ein 

zur Einführung des Sitzzuteilungsver-
fahrens nach Sainte-Laguë/Schepers
eingebracht, da bei diesem System –
so die Begründung zum Antrag (LT-
Drs. 17/19479, S. 2) – nach aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen die
höchste Erfolgswertgleichheit der
Wählerstimmen erreicht werde. Hin-
sichtlich der Berechnungsmethode hat
man sich aus Gründen der Praxistaug-
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Am 22.2.2018 hat der Bayeri-
sche Landtag das Gesetz zur
Änderung des Gemeinde- und
Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG)
und anderer Gesetze, unter an-
derem der Bayerischen Gemein-
 deordnung (GO) und des Geset-
zes über kommunale Wahlbeam-
 te und Wahlbeamtinnen (KWBG),
nach intensiven Debatten über zahl-
reiche Änderungsanträge und Durch-
füh rung einer Expertenanhörung be-
schlossen.1 Die Änderungen beruhen
zum gro ßen Teil auf den Erfahrungs-
berichten zu den allgemeinen Ge-
meinde- und Landkreiswahlen 2014,
teilweise wurden auch Forderungen
des Bayerischen Gemeindetags und
der übrigen kommunalen Spitzenver-
bände übernommen. Das Gesetz ist
am 1.4.2018 in Kraft getreten, die
neuen Regelungen zum Kommunal-
wahlrecht werden erst mals für die all-
gemeinen Gemeinde- und Landkreis-
wahlen 2020 Anwendung finden (vgl.
Art. 60 GLKrWG). Nachfolgend sollen
die wesentlichen Neuerungen bezo-
gen auf die gemeind liche Ebene dar-
gestellt werden.

lichkeit und Rechtssicherheit für
das sog. Höchstzahlverfahren ent-
 scheiden, bei dem die Stim-
menzahlen, die für die einzel-
nen Wahlvorschläge festgestellt
worden sind, nacheinander so
lange durch 1, 3, 5, 7, 9 und so
weiter geteilt werden, bis so vie-
le Teilungszahlen ermittelt sind,

wie Sitze zu vergeben sind; jedem
Wahlvorschlag wird dann der Reihe
nach so oft ein Sitz zugeteilt, wie er
 jeweils die höchste Teilungszahl auf-
weist (s. Abb. a.d. nächs. Seite). Von
 einer Modifizierung des Berechnungs-
 verfahrens im Sinne einer Einführung
von Eintrittshürden zur Vermeidung
der Zersplitterung kommunaler Gre-
mien – wie sie im Rahmen der Exper-
tenanhö rung erörtert wurde – hat der
Gesetzgeber Abstand genommen.4

Pauschale Aussagen zu den Auswir-
kungen des neuen Sitzzuteilungsver-
fahrens im Vergleich zu Hare/Niemeyer
sind nicht möglich. In vielen Fällen
scheinen die Verfahren im Bereich der
kreisangehörigen Gemeinden zu iden-
 tischen Ergebnissen zu führen, Ab-
weichungen sind aber möglich, ohne
dass man diesbezüglich eine Tendenz
zu kleineren oder größeren Parteien
oder Wählergruppen feststellen könn te.

Endgültig vom Tisch dürfte die eben-
falls im Rahmen der Expertenanhö -
rung diskutierte Möglichkeit der Ein-
führung einer im Kom-
munalwahlrecht sein. Denn der Ver-
fassungsgerichtshof NRW hat mit Ur-
teil vom 21.11.2017 eine in der Lan-
desverfassung vorgesehene 2,5%-Sperr -
kausel wegen Verstoßes gegen den
Grundsatz der Gleichheit der Wahl für
verfassungswidrig erklärt.5 Der Gesetz-
 geber habe nicht hinreichend trag-
fähig darlegen können, dass eine
Sperrklausel zur Sicherung der Funk-
tionsfähigkeit der Gemeinderäte er-
forderlich oder zum Ausgleich der
Unterschiede zwischen kleineren und



größeren Parteien und Wählergrup-
pen bzw. zur Einebnung einer fakti-
schen Sperrklausel gerechtfertigt sei. 

Nachdem die Wiedereinführung des
d’Hondt’schen Höchstzahlverfahrens
nicht beabsichtigt ist, erscheint die
Abschaffung der Listenverbindungen
nur konsequent. Nach Berechnungen
von Bischof/Hindinger/Pukelsheim6 hat
die Listenverbindung bei den Kom-
munalwahlen 2014 in Kombination
mit dem Sitzzuteilungsverfahren nach
Hare/Niemeyer in 170 der 223 betrof-
fenen Kommunen gar keine Unter-
schiede gebracht, in 23 Kommunen
hat die Listenverbindung sogar einen
Sitz an eine Liste, die keiner Listenver-
bindung angehörte, verloren. Die Er-
gebnisse waren also eher zufälliger
Natur und sind letztlich nicht  über -
raschend, ergibt doch eine „Vergröße-
rung“ einer Partei oder Wählergruppe
über die Listenverbindung nur im Zu-
sammenspiel mit dem die größeren
Parteien und Wählergruppen tenden-
ziell bevorzugenden Sitzzuteilungs-
verfahren nach d’Hondt einen Sinn.
Auch aus verfassungsrechtlicher Sicht
wurde die Zulässigkeit der  Listen -
verbindung vor allem im Hinblick auf
die Anwendung des d’Hondt’schen
Höchst zahlverfahrens gerechtfertigt7,
das in Bayern aber seit der Kommu-
nalwahl 2014 keine Anwendung
mehr findet.

Nach bisheriger Rechtslage ist als Ge-
meinderatsmitglied nicht wählbar, wer

sich als amtierender erster Bürger-
meister in seiner Gemeinde als ehren-
amtliches Gemeinderatsmitglied be-
wirbt, 

(Art. 21
Abs. 2 Nr. 4 GLKrWG). Mit dieser Rege-
lung sollten Scheinkandidaturen aus-
geschlossen sein, weil nicht zu erwar-
ten ist, dass ein über die Wahlzeit des
Gemeinderats hinaus gewählter ers -
ter Bürgermeister im Falle der Wahl
zum ehrenamtlichen Gemeinderats-
mitglied sein Bürgermeisteramt zu-
gunsten eines Gemeinderatsmandats
aufgibt. Diese Regelung wurde – trotz
der ablehnenden Haltung des Bayeri-
schen Gemeindetags und der ande-
ren kommunalen Spitzenverbände –
aufgehoben, d.h. 2020 kann sich ein
erst zu einem späteren Zeitpunkt neu
zu wählender erster Bürgermeister als
„Listenführer“ seiner Partei oder Wäh -
lergruppe zur Gemeinderatswahl auf-
stellen lassen. Es bleibt also – so die
amtliche Begründung – künftig den
Wählern überlassen, selbst über die
Ernsthaftigkeit der jeweiligen Kandi-
datur zu entscheiden und dement-
sprechend ihre Stimmen zu verge-
ben.8 Im Falle der Wahl ist die gleich-
zeitige Ausübung beider Ämter durch
das Amtsantrittshindernis nach Art. 31
Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 GO ausgeschlossen. 

Nach Art. 24 Abs. 3 GLKrWG darf jede
Partei oder Wählergruppe nur einen
Wahlvorschlag einreichen, ein Dop-
pelauftreten („Tarnliste“) ist unzuläs-

sig. In einer Entscheidung vom
3.8.2009 hat der BayVGH9 einen Wahl-
vorschlag „Neue Mitte“ für zulässig
 erachtet, obwohl dieser maßgeblich
von der Mittelstandsunion als Ar-
beitsgemeinschaft der Partei CSU ge-
tragen wurde, weil der Kreisvorstand
der Mittelstandsunion zur Aufstel-
lungsversammlung der „Neuen Mitte“
geladen und diese moderiert hatte
und sechs der insgesamt zehn Kreis-
vorstandsmitglieder der Mittelstands -
union – alle CSU-Mitglieder – auf dem
Wahlvorschlag aufgestellt wurden.
Begründet hat der BayVGH die Ent-
scheidung unter Hinweis auf die ver-
fassungsgerichtliche und damit für
das Gericht bindende Rechtsprechung10

damit, dass die Mittelstandsunion for-
mal keine Untergliederung der Partei
CSU sei, weil sie auch  Nicht-Partei -
mitgliedern offenstehe. Damit sei ein
„beherrschendes Betreiben“ des Wahl-
 vorschlags durch die Partei im Sinne
von Art. 24 Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 GLKrWG
nicht gegeben und liege ein unzuläs-
siges Doppelauftreten nicht vor. Die-
se Rechtsprechung soll nunmehr –
zur Klarstellung, so die amtliche Be-
gründung zum Gesetzentwurf11– in
Art. 24 Abs. 3 Satz 4 GLKrWG festge-
schrieben werden. Die Anwendung
der Fallgruppe des Art. 24 Abs. 3 Satz
2 Nr. 4 GLKrWG auf diese Fallkonstel-
lation scheidet daher künftig aus.

Stellt der Wahlleiter nach Einreichung
des Wahlvorschlags Mängel im Wahl-
vorschlag fest, können diese inner-
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halb einer Nachfrist bis 18 Uhr des
41. Tags vor der Wahl beseitigt wer-
den (Art. 32 Abs. 1 Satz 2 GLKrWG).
Von dieser Heilungsmöglichkeit er-
fasst waren bislang lediglich  inhalt -
liche Mängel des Wahlvorschlags
selbst (z.B. formale Mängel i.S.v. § 47
Abs. 1 GLKrWO; Austausch eines nicht
wählbaren Bewerbers), nicht dagegen
Mängel, die die Aufstellung der Be-
werber in der Aufstellungsversamm-
lung betreffen und eine erneute La-
dung und Durchführung einer Auf-
stellungsversammlung erforderlich
machten (z.B. Ladungsmangel; offene
Abstimmung über Bewerber).12 Letz-
teres wird künftig möglich sein, d.h.
die Partei oder Wählergruppe kann
bis zum oben genannten Zeitpunkt
den alten Wahlvorschlag nach 

durch einen neuen Wahlvor-
schlag ersetzen, der nicht zwingend
dem alten Wahlvorschlag entsprechen
muss. Diese erweiterte Heilungsmög-
lichkeit gilt 

aus Art. 31 GLKrWG (grundsätz-
lich: 18 Uhr des 52. Tags vor dem
Wahltag) 

(vgl. Wortlaut des Art. 32 Abs. 1
Satz 3 GLKrWG n.F.); ist der Wahlvor-
schlag nur teilweise mangelhaft (z.B.
einzelne nicht wählbare Bewerber im
Wahlvorschlag), kann dieser dagegen
nicht durch die Aufstellung eines neuen
Wahlvorschlags ersetzt werden, viel-
mehr liegt ein (teilweise) gültiger Wahl-
 vorschlag vor und sind lediglich die
ungültigen Eintragungen zu streichen
(§ 50 Abs. 4 Satz 2 GLKrWO). 

Es bleibt daher weiterhin bei der
Empfehlung an die Wahlvorschlags-
träger, die Wahlvorschläge möglichst
zeitig einzureichen, um gegebenen-
falls alle Mängel 

beseitigen zu können.

Nicht von der erweiterten Heilungs-
möglichkeit des Art. 32 Abs. 1 Satz 2
GLKrWG n.F. erfasst ist laut  ausdrück -
lichem Hinweis in der amtlichen Be-
gründung zum Gesetzentwurf die
Versäumung der Einreichungsfrist aus
Art. 31 GLKrWG.13

In Folge dieser Änderung wird in
Art. 50 Abs. 4 Satz 2 GLKrWG  klar -
gestellt, dass bei der 
lediglich Verstöße ge-
gen Art. 32 Abs. 1 GLKrWG außer Be-
tracht bleiben. Legt dagegen der Wahl-
 ausschuss im Rahmen der Beschlus-
sfassung über die Gültigkeit eines ein-
 gereichten Wahlvorschlags den neuen
Art. 32 Abs. 1 Satz 3 GLKrWG unzutref-
fend aus, kann dies weiterhin zur
Ungültigerklärung der Wahl führen
(z.B. wenn ein neuer Wahlvorschlag
unter Berufung auf Art. 32 Abs. 1 Satz 3
GLKrWG eingereicht wurde, aber des-
sen Voraussetzungen nicht vorlagen
und der Wahlausschuss den Wahlvor-
schlag dennoch zulässt).14

Darüber hinaus ist in Art. 32 Abs. 3
Satz 2 GLKrWG jetzt klargestellt, dass
der Wahlvorschlagsträger 

gegen die Entscheidung des Wahl-
 ausschusses über die (Un-)Gültigkeit
seines Wahlvorschlags fristgemäß 

erheben muss. 

Der Personenkreis, der nach Art. 5
Abs. 1 Satz 1 GLKrWG für die Bestel-
lung zum Wahlleiter und seinem Stell-
vertreter zur Verfügung steht, wird
generell auf die in der Gemeinde
Wahlberechtigten erweitert. Entschei-
dend für das Vorliegen der Wahlbe-
rechtigung ist der Zeitpunkt der Beru-
fung. Laut amtlicher Begründung soll
damit die Berufung ehemaliger erster
Bürgermeister oder ehemaliger Ge-
meinderatsmitglieder ermöglicht wer-
 den.15 In der Praxis dürfte aber weiter-
hin vor allem der Wahlsachbearbeiter
in der Gemeinde für das Amt des
Wahlleiters in Betracht kommen. Zu
beachten ist weiterhin der Ausschluss
bestimmter Personen (Bewerber, Lei-
ter einer Aufstellungsversammlung
oder Beauftragte für den Wahlvor-
schlag oder dessen Stellvertretung
für diese Wahl) nach Art. 5 Abs. 1 Satz 4
GLKrWG.

Aufgrund der gestiegenen Anzahl der
Briefwähler kam es bei den Kommu-

nalwahlen 2014 zu der rechtlich bis-
lang nicht geregelten Situation, dass
in kleineren Stimmbezirken weniger
als 50 Urnenwähler ins Wahllokal ka-
men, was ein Problem hinsichtlich
des Wahlgeheimnisses bei der Aus-
zählung der Stimmen darstellte. In
Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GLKrWG ist nun-
mehr klargestellt, dass – analog zur
Briefwahl (vgl. Art. 19 Abs. 2 Satz 3 GL-
KrWG) – in diesen Fällen ein von der
Gemeinde bestimmter Wahlvorstand
(oder Briefwahlvorstand) über die Gül-
 tigkeit der dort abgegebenen Stim-
men und der in einem von der Ge-
meinde bestimmten anderen Stimm-
bezirk abgegebenen Stimmen zusam-
 men entscheidet und ein gemeinsa-
mes Ergebnis feststellt. 

Unter Umständen wird man sich in
Gemeinden mit mehreren Stimmbe-
zirken und deutlich gestiegenem Brief-
 wähleranteil im Vorfeld der allgemei-
nen Gemeinde- und Landkreiswahlen
2020 Gedanken über Neuzuschnitte
der Stimmbezirke machen müssen (vgl.
dazu Art. 11 Abs. 3 Satz 2 GLKrWG). 

In Angleichung an das Landes- und
Bundeswahlrecht sieht Art. 19 Abs. 2
Satz 4 GLKrWG vor, dass Wahlbriefe
von Personen, die am Wahltag nicht
mehr wahlberechtigt sind (z.B. auf-
grund Umzugs, Tod), nicht wie bisher
zurückzuweisen sind, sondern gültig
bleiben. Die Neuregelung stellt eine
Arbeitserleichterung dar und besei-
tigt mögliche Fehlerquellen  (Über -
sehen des nachträglichen Verlusts
des Wahlrechts). 

Die Neuregelung betrifft die Reihen-
folge der Wahlvorschläge von Parteien
und Wählergruppen, die nicht im
Landtag vertreten, aber bei der letz-
ten Gemeinderatswahl mit einem ei-
genen Wahlvorschlag angetreten sind.
Bisher wurde insoweit differenziert
zwischen den Wahlvorschlagsträgern,
die bei der letzten Gemeinderatswahl
einen Sitz erringen konnten (Reihen-
folge nach Zahl der Sitze, Art. 33 Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 GLKrWG), und denjenigen,
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die zwar Wählerstimmen, aber keinen
Sitz bekommen haben (alphabetische
Reihenfolge der Kennworte, Art. 33
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GLKrWG). Künftig
erfolgt bei diesen Wahlvorschlagsträ-
gern eine Reihung entsprechend der
Zahl der für sie abgegebenen Stim-
men. Die Reihung nach alphabeti-
scher Reihenfolge der Kennworte gilt
dann im Wesentlichen nur noch für
neue Wahlvorschlagsträger.

Die Neuregelungen zur Annahme der
Wahl gehen auf einen Änderungsan-
trag aus der Mitte des Landtags vom
29.11.2017 aus Anlass der Umstände
der Landratswahl im Frühjahr 2017 in
Pfaffenhofen an der Ilm zurück (vgl.
LT-Drs. 17/19265). Bisher war der Wahl-
 leiter verpflichtet, die Gewählten un-
verzüglich nach der Wahl zu verstän-
digen und aufzufordern, binnen einer
Woche zu erklären, ob sie die Wahl
annehmen. Es kamen dann unter-
schiedliche Fiktionsregelungen zur An-
 wendung: Bei Gemeinderatswahlen
galt die Wahl als angenommen, wenn
sie nicht wirksam abgelehnt wurde;
bei der Bürgermeisterwahl galt sie
dagegen als abgelehnt, wenn sie nicht
wirksam angenommen wurde (vgl.
Art. 47 Abs. 3 GLKrWG a.F.). In beiden
Fällen wurde die Wochenfrist erst durch
eine wirksame Verständigung der Ge-
wählten in Lauf gesetzt.

Nach der Neuregelung in Art. 47 Abs. 1
GLKrWG nunmehr die 

, wenn der
Gewählte sie nicht binnen einer Wo-
che wirksam (schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei der Gemeindeverwal-
tung) abgelehnt hat. Die Wochenfrist
wird nicht mehr durch eine Verständi-
gung der Gewählten durch den Wahl-
leiter, sondern durch die Verkündung
des vorläufigen Wahlergebnisses durch
den Wahlleiter nach der Feststellung
der Ergebnisse für alle Stimmbezirke
(vgl. Art. 19 Abs. 3 GLKrWG n.F.) in Lauf
gesetzt. Eine gilt nach
Art. 47 Abs. 2 GLKrWG nur noch für

für die nicht auf-
grund eines Wahlvorschlags Gewähl-
ten, da dort möglicherweise jemand
in ein Amt gewählt wurde, der damit

nicht rechnen musste; hier bleibt es
bei der schriftlichen Verständigung
durch den Wahlleiter und der Fiktion,
dass die Wahl als abgelehnt gilt, wenn
sie nicht innerhalb einer Zweiwochen-
 frist nach Verkündung des vorläufi-
gen Wahlergebnisses wirksam ange-
nommen wurde. Wird das Wahlergeb-
nis nachträglich mit der Folge geän-
dert, dass eine andere Person ge-
wählt ist, wird die Änderung vorläufig
verkündet, der Gewählte kann die
Wahl binnen einer Woche nach dieser
Verkündigung ablehnen (Art. 47 Abs. 1
Satz 2 GLKrWG n.F.).

Im Falle des Nachrückens eines Lis -
tennachfolgers gilt wie bei Mehr-
heitswahlen die Regelung des Art. 47
Abs. 2 GLKrWG, d.h. der 

ist schriftlich zu verständigen
und aufzufordern, innerhalb von zwei
Wochen zu erklären, ob er die Wahl
annimmt; erfolgt keine fristgemäße
Annahme, gilt die Wahl als abgelehnt
(vgl. Art. 48 Abs. 3 Satz 3 GLKrWG). 

Der Freistellungs- und Erstattungsan-
spruch aus Art. 53 Abs. 1 und 3 GLKrWG
gilt künftig nicht nur für Mitglieder
des Wahlvorstands, sondern für alle
Wahlehrenämter, also auch den Wahl-
leiter und die Mitglieder des Wahlaus-
schusses.16 Der Freistellungs- und Er-
stattungsanspruch wird allerdings be-
 grenzt durch die Erforderlichkeit an
der Mitwirkung im Wahlverfahren ge-
rade während der Arbeitszeit. Die amt-
 liche Begründung zum Gesetzent-
wurf weist darauf hin, dass Sitzungen
des Wahlausschusses nach Möglich-
keit so zu legen sind, dass diese nicht
in die Arbeitszeit der Ausschussmit-
glieder fallen, und der Wahlleiter sei-
nen sonstigen Tätigkeiten im Wahl-
verfahren nach Möglichkeit außerhalb
seiner Arbeitszeit nachzugehen hat.17

Hinsichtlich der Stimmauszählung
durch den Wahlvorstand ändert sich
dagegen nichts, da die Auszählung
der Stimmzettel ohne Zeitdruck stets
„erforderlich“ in diesem Sinne ist.18

Eines der wesentlichen Ziele des Ge-
setzes ist die Reduzierung unnötiger

Wahlwiederholungen.19 Hierzu setzt
der Gesetzgeber an drei Stellen an:

• Das Verbot der 

in den Fällen, in denen ein Be-
werber die Wählbarkeit am Tag der
Nachwahl nicht mehr besetzt oder
wirksam von der Bewerbung zu -
rückgetreten ist (Art. 52 Abs. 2 Satz 3
GLKrWG), wird aufgehoben. Dies
dürfte insbesondere bei Landkreis-
wahlen relevant werden, wenn in
einzelnen kreisangehörigen Gemein-
 den die Wahlen für ungültig erklärt
werden und sich die zur Ungültiger-
klärung führenden Wahlrechtsver-
stöße nur dort ausgewirkt haben
können.20 Etwaige Verzerrungen, die
sich aufgrund der Beschränkung
der Nachwahl ergeben können, sei-
en – so die amtliche Begründung
zum Gesetzentwurf – gemessen an
der  Bedeutung der in Stimmbezir-
ken ohne relevante Wahlrechtsver-
stöße zustande gekommene Ab-
stimmungsergebnisse hinzunehmen,
zumal eine Nachwahl stets zur Ver-
zerrungen führe, was bereits aus
der im Regelfall geänderten Wahl-
beteiligung folge.21

• Die 
einer Ungültigerklärung in

Art. 50 Abs. 3 GLKrWG wird 
. Die Ungültigerklärung der

Wahl ist also nur noch möglich, wenn
sich die Wahlrechtsverletzung un-
mittelbar auf die Mandatsverteilung
auswirkt. Kann das Wahlergebnis be-
 richtigt werden, gilt dies aber  weiter -
hin auch für die Listennachfolger
(vgl. Art. 50 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GLKrWG.

• Kommt es zu einer Nachwahl, sollen
, die die

ungültig erklärte (Erst-)Wahl betrafen,

bleiben (vgl.
Art. 50 Abs. 4 Satz 3 GLKrWG). Die
amtliche Begründung hierzu führt
einige Beispiele an. Wurde etwa ein
Wahlvorschlag zu Unrecht zugelas-
sen, die Wahl jedoch nicht wegen
dieses Wahlrechtsverstoßes (weil er
übersehen wurde), sondern wegen
anderer Verstöße (z.B. bei der Stimm-
 abgabe) für ungültig erklärt, so soll
die Nachwahl, welche ebenfalls mit
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diesem ungültigen Wahlvorschlag
durchgeführt wird, nicht deshalb
für ungültig erklärt werden mit der
Begründung, dass die unberechtig-
te Zulassung bereits bei der ersten
Wahl erfolgte und das Wahlverfah-
ren insoweit nicht wiederholt wird.22

Zu den wesentlichen, am 1.4.2018 in
Kraft getretenen Änderungen im Ein-
zelnen: 

Art. 13 Abs. 1 Satz 3 GO enthält nun-
mehr eine Klarstellung, dass ein 

(beispiels-
weise durch Ausgliederung) in Bezug
auf die im Ge-
meinderat 

ist. Art. 31
Abs. 2 Satz 4 GO, der die Gemeinden
schützen soll, bei einem lediglich kurz-
 fristigen Absinken der Bevölkerungs-
zahl mit einer Verringerung der Man-
date im Gemeinderat bereits bei der
folgenden Gemeinderatswahl rechnen
zu müssen, soll hier keine Anwen-
dung finden. Dies erscheint schlüssig,
handelt es sich doch bei  Gebiets -
änderungen um mittel- und lang fris -
tig wirksame Maßnahmen und nicht
um demographische und damit auch
kurzfristig sich ändernde  Sachver -
halte. 

Seit Inkrafttreten des Gesetzes ist nun-
 mehr rechtlich abgesichert, dass Ge-
meindeangehörigen, die in dieser Ge-
meinde nicht wahlberechtigt sind
(z. B. Minderjährige, Nicht-EU-Auslän-
der), ein in
Bürgerversammlungen zusteht. Das
Stimmrecht bleibt aber den in der Ge-
meinde wahlberechtigen Gemeinde-
bürgern vorenthalten (vgl. Art. 18 Abs. 3
Sätze 1 und 4 GO). Der Bayerische Ge-
meindetag hat in der Vergangenheit
mehrfach zu entsprechenden Gesetz-
entwürfen Stellung genommen und
keine Einwände gegen eine solche

Regelung erhoben. Ein solches Ver-
fahren wird in der Praxis bei Bürger-
versammlungen bereits bisher in der
Regel praktiziert. 

Die ursprünglich im Gesetzentwurf
vorgesehene Neuregelung in Art. 33
Abs. 2 Sätze 1 und 2 GO, die dem er-
sten Bürgermeister ermöglichen soll-
te, den 
einem von ihm bestimmten ehren-
amtlichen Gemeinderatsmitglied zu
übertragen sowie diesem wieder zu
entziehen23, wurde im Rahmen der Be-
 handlung des Gesetzentwurfs im In-
nenausschuss des Landtags abgeän-
dert. Kritikpunkt war, dass damit die
weiteren Bürgermeister übergangen
und gänzlich abgewertet würden.24

Die vom Landtag nunmehr beschlos-
sene Neufassung des Art. 33 Abs. 2
Satz 1 GO sieht wie bisher vor, dass
den Vorsitz in den Ausschüssen der
erste Bürgermeister führen kann und
– mit seiner Zustimmung – die weite-
ren Bürgermeister; im Unterscheid zu
bisher kann – zu deren Entlastung
und mit deren Zustimmung – auch
ein vom ersten Bürgermeister (nicht
wie bisher: vom Gemeinderat) be-
stimmtes ehrenamtliches Gemeinde-
ratsmitglied den Vorsitz führen. Um-
stritten ist die Frage, ob der erste Bür-
germeister frei in seiner Entschei-
dung ist, welchem seiner Vertreter er
den Ausschussvorsitz überträgt, oder
ob er dabei an die Reihenfolge des
Art. 39 Abs. 1 Satz 1 GO gebunden
ist.25 Im Hinblick auf die Entstehungs-
geschichte der Neuregelung, insbe-
sondere der aufgrund der Diskussion
im Innenausschuss des Landtags er-
folgte Änderung des Gesetzentwurfs
der Staatsregierung, wird man diese
nunmehr dahingehend beantworten
müssen, dass Art. 33 Abs. 2 Satz 1 GO
eine Reihenfolge enthält, die nicht
nur bei der dauerhaften Übertragung,
sondern auch bei der vorübergehen-
den Übertragung für die Dauer der
Verhinderung einzuhalten ist.26 Für
die Reihenfolge innerhalb der weite-
ren Bürgermeister kann auf den Ge-
danken des Art. 39 Abs. 1 GO zurück-
gegriffen werden.

Die Neuregelung in Art. 33 Abs. 2
Satz 2 GO, dass 

, dessen Sitz nicht leer bleibt, son-
dern dessen für die Dauer
der Übertragung den Sitz im Aus-
schuss einnimmt, entspricht einer lang -
jährigen Anregung des Bayerischen
Gemeindetags. Der Wortlaut des im
Rahmen des Gesetzgebungsverfah-
rens unverändert gebliebenen Satzes
2 ist aufgrund der nachträglichen Er-
gänzung des Satzes 1 (dazu soeben)
etwas missverständlich geraten, könn-
 te man doch aus dem Wort „dieses“
schließen, dass sich der Satz 2 allein
auf die nach Satz 1 vom ersten Bür-
germeister bestimmten ehrenamtli-
chen Gemeinderatsmitglieder, nicht
auch auf seine weiteren Stellvertreter
bezieht. Aufgrund der amtlichen Be-
gründung hierzu im Gesetzentwurf
der Staatsregierung und nicht zuletzt
im Hinblick auf die Neuregelungen in
Art. 33 Satz 4 LKrO, Art. 28 Abs. 2 Satz
4 und Art. 32 Satz 4 BezO ist jedoch
davon auszugehen, dass auch in den
Fällen, in denen ein dem Ausschuss
angehörender weiterer Bürgermeis -
ter den Ausschussvorsitz übernimmt,
dessen (namentlich bestellter) Vertre-
ter für die Dauer der Vertretung
nachrückt.27 Art. 33 Abs. 2 Satz 2 GO
ist sowohl auf den Fall einer Übertra-
gung des Ausschussvorsitzes als auch
auf dessen vorübergehende Verhin-
derung, anwendbar.

Mit der Klarstellung in Art. 33 Abs. 3
GO hinsichtlich der Folgen einer 

der
Parteien und Wählergruppen im Ge-
meinderat (z.B. durch Fraktionsüber-
tritt) oder des eines
Ausschussmitglieds der von ihm
vertretenen 

erübrigt sich der bislang not-
wendige Rückgriff auf Art. 27 Abs. 3
LKrO. 

Mit Urteil vom 18.11.2016 hat der
BGH28 die bis dahin ergangene Recht-
sprechung bayerischer Zivil- und Ver-
waltungsgerichte zur Vertretungsmacht
des ersten Bürgermeisters einer Ge-
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meinde korrigiert, wonach die Abga-
be einer Willenserklärung bzw. der
Abschluss eines Rechtsgeschäfts durch
den ersten Bürgermeister ohne den
erforderlichen Gemeinderatsbeschluss
die schwebende Unwirksamkeit der
Willenserklärung bzw. des Rechtsge-
schäfts bis zur Zustimmung des Ge-
meinderats zur Folge hat.29 Nach Auf-
fassung des BGH ist eine Willenser-
klärung des ersten Bürgermeisters
nach außen dagegen grundsätzlich
immer wirksam. Der Gesetzgeber hat
nunmehr in Art. 38 Abs. 1 GO die 

, indem klargestellt
wird, dass dem ersten Bürgermeister
bei der Vertretung der Gemeinde
nach außen keine umfassende Vertre-
tungsmacht zusteht, sondern diese
auf seine Befugnisse – insbesondere
nach Art. 36, 37 GO in Verbindung mit
den Regelungen der Geschäftsord-
nung – beschränkt ist. Diese Klarstel-
lung wurde u.a. vom Bayerischen Ge-
meindetag – nach intensiver  Diskus -
sion in den Gremien – im Rahmen der
Verbandsanhörung zum Gesetzent-
wurf im Oktober 2016 gefordert. 

Nachdem die Entscheidung des BGH
vom 18.11.2016 nicht nur Wirkung für
die Zukunft hat, dürften Willenser-
klärungen und Verträge, die der erste
Bürgermeister ohne den erforderlichen
Gemeinderatsbeschluss bis zum In-
krafttreten des Gesetzes am 1.4.2018
abgegeben bzw. abgeschlossen hat,
aufgrund der diesbezüglichen Vertre-
tungsmacht im Außenverhältnis aber
wirksam sein, auch wenn der bayeri-
sche Gesetzgeber von einer bloßen
„Klarstellung“ der Rechtslage ausgeht.30

Eine gleichlautende Regelung sieht
Art. 36 Abs. 1 Satz 2 KommZG für den
Verbandsvorsitzenden eines Zweck-
verbands vor. Für den Gemeinschafts-
vorsitzenden einer Verwaltungsge-
meinschaft ist diese Vorschrift nach
Art. 6 Abs. 4 Satz 1 VGemO entspre-
chend anwendbar.

Art. 49 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 GO nimmt
nunmehr Bezug auf den 

des Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG,
was zu einer Änderung des betroffe-
nen Personenkreises führt. Einerseits
wird dieser um Verlobte und Ehegat-
ten der Geschwister eines Gemeinde-
ratsmitglieds erweitert, andererseits
fallen verschwägerte Onkel und Tan-
ten bzw. Neffen und Nichten nicht
mehr unter die Vorschrift (vgl. die
Schaubilder). Besonders erwähnt wer-
den soll Art. 20 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1
BayVwVfG, wonach Ehegatten und Ver-
 schwägerte in o.g. Sinne auch nach
Auflösung oder Scheidung der die
Beziehung begründenden Ehe oder
Lebenspartnerschaft weiterhin als An-
 gehörige zählen. Im Übrigen wird auf
die einschlägigen Kommentierungen
zu Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG hingewie-
sen.31 Damit wird der Angehörigen-
begriff in Art. 49 GO an die Befangen-
heitsvorschriften des Verwaltungsver-
fahrensrechts und des Art. 38 Abs. 1
Satz 1 KWBG angeglichen. 

Zu begrüßen ist die Erweiterung des
Art. 49 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 GO auf Ge-
meinderatsmitglieder, die 

wie etwa Gesell-
schaften Bürgerlichen Rechts, Offene

Handelsgesellschaften, nicht rechts-
fähige Vereine und Bürgerbegehren
vertreten. Bisher war der Ausschluss -
tatbestand auf die Vertreter von na -
türlichen oder juristischen Personen
beschränkt. Diese Ungleichbehand-
lung zwischen Gesellschaften bzw.
Vereinigungen als juristische Perso-
nen (z.B. eingetragener Verein, GmbH)
einerseits und sonstigen Vereinigun-
gen im genannten Sinne andererseits
war nicht nachvollziehbar. 

In diesem Zusammenhang wird auf
§ 24 Abs. 2 bzw. § 29 Abs. 2 unserer
Geschäftsordnungsmuster hingewie-
sen, wonach Mitglieder des Gemein-
derats, die annehmen müssen, zu
 einem bestimmten Tagesordnungs-
punkt wegen Art. 49 Abs. 1 GO ausge-
schlossen zu sein, dies vor Beginn der
Beratung dem Vorsitzenden unaufge-
fordert mitzuteilen haben; entspre-
chendes gilt, wenn Anhaltspunkte
dieser Art während der Beratung er-
kennbar werden. Die Mitglieder des
Gemeinderats haben also insoweit ei-
ne Mitwirkungspflicht, weil der Ver-
waltung deren persönliche Verhält-
nisse nicht ohne Weiteres bekannt
sein kann.

Nach Art. 52 Abs. 1 Satz 1 GO a.F.
 waren Zeitpunkt und Ort „der Sitzun-
gen des Gemeinderats“ unter Angabe
der Tagesordnung ortsüblich bekannt-
 zumachen. In einigen Fachbeiträgen
jüngeren Datums wurde die bereits
Ende der 1990iger Jahre diskutierte
Frage erneut aufgeworfen, inwieweit
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diese Vorschrift auch die Bekanntga-
be der nichtöffentlichen Tagesordnung
umfasst.32 Dies hat zu erheblicher Un-
sicherheit in zahlreichen Gemeinden
geführt. In Art. 52 Abs. 1 Satz 1 GO
wurde nunmehr klargestellt, dass sich
die 

auf die 
bezieht. Sollte sich die Ge-

meinde dennoch freiwillig zur Be-
kanntmachung der nichtöffentlichen
Tagesordnung entschließen33, ist  da -
rauf zu achten, dass keine geheimhal-
tungspflichtigen Angaben gemacht
werden. Allerdings stellt sich aus Sicht
des Bayerischen Gemeindetags dann
die Frage, welchen Mehrwert die Öf-
fentlichkeit von allgemein, d.h. ohne
Bezug zum Einzelfall formulierten Ta-
gesordnungspunkten (z.B. Personal -
entscheidungen, Grundstücksangele-
genheiten, Vergabeentscheidungen)
hat, zumal die Sitzung ohnehin nicht
öffentlich stattfindet. Der geforderten
Transparenz gegenüber den Bürge-
rinnen und Bürgern wird letztlich aus-
reichend dadurch Rechnung getragen,
dass die in nichtöffentlicher Sitzung
gefassten Beschlüsse, deren Geheim-
haltung weggefallen sind, nach Art. 52
Abs. 3 GO bekanntzugeben sind. 

Nach bisher geltender Rechtslage war
gleichzeitig mit der amtlichen Bekannt-
 machung der Haushaltssatzung der
Haushaltsplan nebst Anlagen eine
Woche lang öffentlich zugänglich zu
machen; nach Ende dieser Zugäng-
lichmachungsfrist war die Haushalts-
satzung nebst Anlagen zu sammeln
und für die Dauer ihrer Gültigkeit zur
Einsicht bereit zu halten. Mit der Neu-
fassung des Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO
soll klargestellt werden, dass die Haus-
 haltsatzung samt ihren Anlagen bis
zur nächsten amtlichen Bekanntma-
chung einer Haushaltssatzung und
damit für die gesamte Zeit ihrer Wirk-
samkeit entweder in Papierform oder
elektronisch zugänglich zu machen
ist. Laut amtlicher Begründung soll
dadurch eine stärkere Transparenz
der Haushaltswirtschaft und eine Ver-
einfachung der Rechtslage erreicht
werden.

Eine Nachtragshaushaltssatzung für
bisher nicht veranschlagte Aufwen-
dungen ist nunmehr nicht nur bei Er-
werb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens und Baumaßnah-
men, sondern generell in Bezug auf
Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen entbehrlich, soweit
die Ausgaben nicht erheblich (d.h. im
Hinblick auf den Haushalt unbedeu-
tend) und unabweisbar (bis zum Er-
lass eines Nachtragshaushalts unauf-
schiebbar) sind. Diese Erweiterung
des Art. 68 Abs. 3 Nr. 1 GO soll insbe-
sondere kurzfristig notwendige, klein-
teilige Grundstücksmaßnahmen er-
möglichen und dürfte wegen des Tat-
bestandsmerkmals der fehlenden Er-
heblichkeit vor allem größeren Kom-
munen zugutekommen.

Die übrigen im Gesetzentwurf enthal-
tenen Änderungen der Gemeinde-
ordnung sind im Wesentlichen redak-
tioneller und klarstellender Natur.

Hervorzuheben sind insbesondere die
Änderungen in Art. 25 KWBG im Zu-
sammenhang mit dem Rückkehrrecht
zum früheren Dienstherrn oder Ar-
beitgeber. Durch die Änderungen in
Art. 25 Abs. 1 Satz 1 und 4 KWBG sol-
len mögliche soziale Härtefälle ver-
mieden werden, falls kommunale Wahl-
 beamte und Wahlbeamtinnen währ -
end ihrer ersten Amtszeit dienst un -
fähig werden bzw. das Verfahren zur
Feststellung der Dienstunfähigkeit
nicht bis zum Ablauf der Amtszeit ab-
geschlossen und die Versetzung in
den Ruhestand nicht mehr vorher
ausgesprochen werden kann und das
kommunale Wahlbeamtenverhältnis
kraft Gesetzes mit Ablauf der Amts-
zeit durch Entlassung endet. Durch
die Gesetzesänderung ist nunmehr si-
chergestellt, dass auch in diesen Fäl-
len ein Rückübernahmeanspruch be-
steht und die im früheren Dienstver-
hältnis erdienten Versorgungsanwart-
 schaften realisiert werden können.34

Diese Änderungen gehen auf Einzel-

fälle bei Bürgermeisterwahlen 2014
zurück und entsprechen Anregungen
des Bayerischen Gemeindetags. Die
Ergänzung des Art. 25 Abs. 3 KWBG
um einen Satz 4 stellt sicher, dass in
der Zeit ab Antragstellung zur  Rück -
übernahme in das frühere Beamten-
verhältnis bis zur Wiedereinstellung
parallel zum Anspruch auf Bezüge-
zahlung auch ein Beihilfeanspruch
besteht, soweit der oder die Betroffe-
ne für sich und seine Angehörigen
nicht bereits aus anderen Gründen
(z.B. wegen Eintritts in den Ruhestand
nach Ablauf der Amtszeit) einen Bei-
hilfeanspruch hat. Die Änderung des
Art. 25 Abs. 6 KWBG ist eine notwen-
dige Folgeänderung für Tarifbeschäf-
tigte mit der Konsequenz, dass ein
Beihilfeanspruch zumindest  gegen -
über dem letzten kommunalen Dienst -
herrn besteht, wenn kein „Altanspruch“
auf Beihilfe existiert. Darüber hinaus
wird klargestellt, dass nach einer
Amtsperiode ein Versorgungseintritt
dann ausscheidet, wenn vorher ein
privatrechtliches Beschäftigungsver-
hältnis zu einem Arbeitgeber des
bayerischen öffentlichen Dienstes be-
standen hat.  
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Adolf-Scholz-Allee 6 – 8 
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Telefon: 08247 3002-132 
 oder -133 
Fax: 08247 3002-198
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www.kneippakademie.de

  www.facebook.de/ 
kneippakademie

KOMMUNALE GESUNDHEITSMODERATION

AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF UNSERER HOMEPAGE WWW.KNEIPPAKADEMIE.DE



4/2018

sion machte der für Jugendpolitik zu-
ständige Sozialreferent des Bayeri-
schen Gemeindetags, Gerhard Dix,
darauf aufmerksam, dass es sich hier
um Kernbereiche der kommunalen
Selbstverwaltung handele und es da-
her keiner weiterführenden landes-
gesetzlichen Vorgaben bedürfe. Die
kommunalpolitisch Verantwortlichen
vor Ort regeln in eigener Zuständig-
keit, welche Partizipationsmöglich-
keiten diese ihren Bürgerinnen und
Bürger über die bestehenden Gesetze
einräumen. Die Privilegierung einzel-
ner Bevölkerungsgruppen sei zudem
verfassungsrechtlich bedenklich. Der
Bayerische Gemeindetag empfiehlt
seinen Mitgliedskommunen, in offe-
ner und transparenter Weise alle Men-
 schen vor Ort in die Entscheidungs-
prozesse mit einzubinden und insbe-
sondere Kinder und Jugendliche früh-
zeitig für die örtliche Gemeinschaft
zu begeistern. Wie sie dies tun, sollte
den Städten, Märkten und Gemein-
den überlassen bleiben. Das Funda-
ment des demokratischen Rechts-
staats ist die kommunale Ebene.

In dem Forderungskatalog der katho-
lischen Kirche steht auch ein aktives
Wahlrecht ab dem 14. Lebensjahr bei
Landtags- und Bundestagswahlen.
Diese Anregung ist nicht neu und
wird auch von anderen Jugendorga-
nisationen immer wieder vorgebracht.
Als Argumente werden in diesem Zu-
sammenhang vorgetragen, dass die
Jugend heutzutage reifer und besser
informiert sei und eine frühzeitigere
Einbindung in demokratische Wahlen

Die Freisinger Bischofskonferenz
hat sich bereits im Rahmen ih-
rer Frühjahrskonferenz 2016 ein
von den Trägern der katholi-
schen Kinder- und Jugendhilfe
sowie der Jugendpastoral ge-
meinsam erarbeitetes Papier
„Politik für Kinder und Jugendli-
che in Bayern – 15 Optionen der ka-
tholischen Kirche“ zu Eigen gemacht.
Unter Leitung von Weihbischof  Flo -
rian Wörner, Beauftragter der Freisin-
ger Bischofskonferenz für Jugendfra-
gen in Bayern, fand kürzlich in der
 Lounge des Jugendwohnheims Sale-
sianum in München ein Gespräch mit
Repräsentanten der katholischen Or-
ganisationen, der im Landtag vertre-
tenen Fraktionen sowie der kommu-
nalen Spitzenverbände statt. Im Mit-
telpunkt standen Fragen zur Partizi-
pation von Jugendlichen in der Poli-
tik, insbesondere auf kommunaler Ebe-
 ne, sowie die Umsetzung des  Sub -
sidiaritätsprinzips, also dem Vorrang
freigemeinnütziger Organisationen in
der Kinder- und Jugendhilfe.

Bei der Forderung nach mehr Partizi-
pation von Kindern und Jugendlichen
in politischen Entscheidungsfindungs-
 prozessen berufen sich die katholi-
schen Organisationen auf Art. 12 der
UN-Kinderrechtskonvention, die ein
Beteiligungsrecht für Kinder in allen
sie berührenden Angelegenheiten vor-
 sieht. So entsteht der Ruf nach Kin-
der- und Jugendparlamenten, Kinder-
foren und Zukunftswerkstätten, für
die es in Bayern bisher keine  recht -
liche Grundlage gibt. So fordern die
katholischen Organisationen eine Fest-
 schreibung der Jugendbeteiligung in
der Bayerischen Gemeindeordnung
sowie in den Geschäftsordnungen
der Kommunen, verbunden mit dem
Recht auf Teilnahme an Gemeinde-
ratssitzungen, inklusive einem Rede-
und Vorschlagsrecht. In der  Diskus -

einen Beitrag gegen Politikver-
drossenheit leisten könne.  Wa -
rum allerdings die Geschäfts-
fähigkeit weiterhin erst einem
18-Jährigen und die Strafmün-
digkeit einem 21-Jährigen zu-
gesprochen werden, diese Fra-
ge bleibt offen. Hier bedarf es

wohl einer gesamtgesellschaftlichen
Diskussion, welche Altersgrenze in
den Start ins Erwachsenenalter als
sinnvoll angesehen wird. Der Bayeri-
sche Landtag hat erst kürzlich bei der
Reform des kommunalen Wahlrechts
eine Absenkung des Wahlalters abge-
lehnt.

Einen breiten Raum nahm auch die
Diskussion über die Umsetzung der
Subsidiarität ein. § 4 Abs. 2 SGB VIII
legt fest, dass Einrichtungen, Dienste
und Veranstaltungen vorrangig von
Trägern der freien Jugendhilfe betrie-
ben oder geschaffen werden sollen
und die öffentliche Jugendhilfe daher
von eigenen Maßnahmen abzusehen
habe. Die katholischen Organisatio-
nen trugen vor, dass sie die Einhal-
tung dieses Subsidiaritätsprinzips nicht
immer sehen und ihnen  insbeson -
dere die auch vom Bundesgesetzge-
ber geforderten Eigenleistungen nach
§ 74a SGB VIII vor große Probleme
stellen. Dix verwies in diesem Zusam-
menhang auf eine  Landtagsdruck -
sache vom 28.11.2017 (17/18052), in
der das Staatsministerium für Arbeit
und Soziales, Familie und Integration
(StMAS) auf eine Anfrage aus dem
Landtag zur Vielfalt an Kindertages-
betreuungen feststellte: Anzahl der
Kitas in kirchlicher Trägerschaft 3.241
(2014), 3.336 (2015) und 3.476 (2016).
Anzahl der Kitas in Trägerschaft der
Wohlfahrtsverbände 664 (2014), 695
(2015) und 718 (2016). In seiner ab-
schließenden Bewertung kommt das
StMAS zu dem Ergebnis, dass diese
Entwicklung dem auch in Art. 4 Abs. 3



Bayerisches Kinderbildungs- und -be-
treuungsgesetz verankerten Subsidia -
ritätsgrundsatz entspricht und auch
vor dem Hintergrund der Trägerviel-
falt zu begrüßen ist. 

Am Ende des Meinungsaustauschs
waren sich alle Beteiligten darüber
 einig, dass angesichts des demografi-
schen und gesellschaftlichen Wan-

dels und der Integration von Flücht-
lingen gerade Kindern und  Jugend -
lichen optimale Rahmenbedingun-
gen für deren Entwicklung und Ein-
bindung in unseren örtlichen Gemein-
 wesen bestehen müssen. Kirche und
Kommunen stehen gleichermaßen
gemeinsam mit dem Staat in der Ver-
antwortung.
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Brandschutzbüro den Zustand des
Bürgersaales in Hinblick auf die Sicher-
 heit und Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Grundlagen zu überprü-
fen und ggf. Ertüchtigungs- und Sa-
nierungsmaßnahmen vorzuschlagen.

Es handelt sich um ein bestehendes
eingeschossiges Gebäude. Im Keller-
geschoss befindet sich das Archiv des
Marktes; das Erdgeschoss beheimatet
den Saal des Marktes, welcher für
Theateraufführungen samt Bühne oder
Veranstaltungssaal mit bis zu 1.200
Personen ausgelegt ist. Das Gebäude
wurde in massiver Bauweise mit einer
Stahlbetondecke vom KG zum EG
und Ziegelmauern ausgeführt. Über
dem Veranstaltungssaal befinden sich
Stahlfachwerkbinder, die eine Holz-
schalung samt Dachziegeln tragen.
Die Unterdecke – also der obere Ab-
schluss des Veranstaltungssaales ist
eine Gipskartondecke. 

Der Brandschutznachweis wurde nach
den aktuell gültigen Gesetzen aufge-
stellt. Die erkannten Mängel führten
schlussendlich zu Sanierungskosten© Markt Prien a. Chiemsee

Seit der Brandkatastrophe in
Schneitzelreuth mit sechs Todes-
 opfern gerät das Thema bauli-
cher Brandschutz verstärkt wie-
der in den Fokus der Kommu-
nen, Immobilienbesitzern und
Behörden. Es werden nun be-
stehende Liegenschaften von
Gemeinden und Städten überprüft,
ob diese den Sicherheitsstandards ent-
 sprechen. Im Zuge dieser Begehun-
gen werden Aussagen, Feststellungen
und Forderungen aufgestellt, die teils
weit auseinandergehen.

Am Beispiel des König- Ludwig- Saa-
les in Prien am Chiemsee kann diese
Spreizung von Anforderungen und
Schutzzielen dargestellt werden. Der
Markt Prien beauftragte 2017 ein

von 693.206 brutto. Diese er-
heblichen Kosten wurden von
der Kommune zwar mehrfach
hinterfragt, aber sowohl vom
Architekturbüro, Brandschutz-
nachweisersteller und auch vom
Brandschutzprüfer als korrekt und
unumgänglich manifestiert.

Auf Drängen des Bürgermeisters,
Herrn Seifert, wurde ein weiteres In-
genieurbüro beauftragt, die Situation
zu überprüfen. Hierbei wurde ein völ-
lig anderes Ergebnis hinsichtlich der
Kosten bei gleichem Schutzziel er-
reicht. Die Zielsetzung war bei beiden
Gutachten, dass die Schutzziele Ret-
tung von Menschen sowie der Sach-
wertschutz bestmöglich gesichert wird.

Das neu beauftragte Brandschutz-
büro, das Ingenieurbüro Rinner aus
Hebertsfelden, kam bereits bei der
 ersten Ortseinsicht zu dem Resultat,
dass ein erheblich niedrigerer Kosten-
rahmen möglich sei. Grundlage waren
wieder die aktuellen Gesetzestexte. 

Statt den Gesetzestext 1:1 in die Tat
umzusetzen, eruierte das zweite IB
erst einmal die Sachlage. Mithilfe von
Abweichungen, welche einer ansch-
ließenden Genehmigung bedürfen,
und Kompensationen konnte das
gleiche Sicherheitsniveau hergestellt
werden. Bereits im Vorfeld wurden
 alle Maßnahmen mit dem privaten
Prüfer abgesprochen und auf ein
 Minimum reduziert. 



Der Statiker hat festgestellt, dass die
Decke die nötige Betondeckung nicht
aufweist und somit die geforderte
feuerbeständige Konstruktion (90 Mi-
nuten Standsicherheit) nicht gewähr-
leistet wurde.

Im ersten Falle sollte die Decke durch
Abfräsen, Spritzbetonauftrag und Wie-
 derherstellung von Elektroinstallation
und Wärmedämmung auf den nötigen
90-minütigen Standsicherheit ertüch-
tigt werden. Kostenpunkt: 79.560 . 

In der neuen Herangehensweise wurde
eine Brandlastermittlung samt Brand-
simulation im Kellergeschoss durch-
geführt und nachgewiesen, dass ein
Brand die vorhandene Belastbarkeits-
dauer erheblich unterschreitet. Somit
kann ein Versagen der Decke ausge-
schlossen werden. Als Kompensation
forderte das IB eine vernetzte  Haus -
alarmanlage, damit die Personen im
Erdgeschoss Rettungskräfte alarmie-
ren können und frühzeitig das Ge-
bäude geräumt werden kann. Die
Schutzziele wurden allesamt einge-
halten und nachgewiesen – bei einer
Kosteneinsparung von 74.000 Euro.

Eine weitere Diskrepanz der beiden
Brandschutznachweise stellte die
Decke des Versammlungsraumes dar.
Die Decke muss nach VStättV feuer-
hemmend ausgeführt werden. Auch
hier stellte ein Gutachter fest, dass die
nötige Feuerwiderstandsdauer nicht
vorliegt. 

Das zweite Gutachten stellte einen
anderen Lösungsweg vor: Es wurden
mögliche Brandentstehungswege er-
mittelt. Zum einen über äußere Ein-
flüsse wie z. B. einen Blitzeinschlag –
der jedoch mittels der bereits vorhan-
denen Blitzschutzanlage abgegolten
wird. Im Dachraum selbst sind nur
wenige Brandlasten durch Elektroin-
stallationen vorhanden, welche dann
über die Hausalarmanlage überwacht
werden. Zum anderen wurden  mög -
liche Brandherde durch innere Ein-
flüsse abgehandelt, konkret hier also

4/2018

© Markt Prien a. Chiemsee

© Markt Prien a. Chiemsee



von der Nutzung im Erdgeschoss –
und nach Meinung des IB Rinner geht
hiervon die größte Brandgefahr geht
aus –, wie z. B. Kerzen auf Tischen,
 einem Christbaum oder achtlos weg-
geworfene Zigaretten. Da die Decke
eine Feuerwiderstandsdauer von ca.
20 Minuten vorweist, ist ein Grund-
schutz über die Räumungsdauer des
Saales gewährleistet. Zudem wurde
vorgeschlagen weitere bauliche Ret-
tungswege zu erstellen, sodass die
Räumung des Gebäudes schneller
mög lich ist und mehr Angriffswege
durch die Feuerwehr geschaffen wer-
den.

Auch hier konnte das gleiche Schutz-
ziel wie beim ersten Konzept erreicht
werden. Bei einer Kosteneinsparung
von Euro.

Mit weiteren Maßnahmen konnte die
erste Kostenschätzung von 693.206
Euro auf insgesamt nur noch 112.931
Euro reduziert und somit Kosten von

Euro eingespart werden. Zieht
man die baulichen Maßnahmen ab,
die zur Umsetzung des neuen Brand-
schutzkonzeptes erforderlich sind, bleibt
unter dem Strich eine Gesamterspar-
nis von ca. 450.000 bis 480.000 Euro.

Es muss bei der Bewertung, vor allem
von Bestandsgebäuden, ein großes
Augenmerk auf eine vernünftige und
maßvolle Bewertung und Anwendung
der Gesetze und Richtlinien gelegt
werden. Durch Kombination mit bau-
lichen Ertüchtigungen, Ingenieurme-
thoden und Bewertungen kann sicher-

 gestellt werden, dass der Schutz der
Nutzer gesichert ist. 

Durch das obige Beispiel kann festge-
stellt werden, dass das Thema Brand-
schutz durch eine gute Planung opti-
male Ergebnisse in Hinblick auf Nut-
zung und Kosten erreicht werden
kann – d. h. der Brandschutz nicht ein
Kostentreiber einer Baumaßnahme
ist. 
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Das Bayerische Landesamt für Um-
welt (LfU) hat hierfür das Merkblatt
„Beprobung von Boden und Bau-
schutt“ erstellt. Eingebunden in die
Erstellung des Merkblatts waren neben
dem Bayerischen Umweltministerium
und der Obersten Baubehörde auch
Vertreter der Wirtschaftsverbände. Im
Merkblatt sind alle erforderlichen Maß-
 nahmen und Techniken eingehend
beschrieben.

Für die Beprobung von Abfällen im
Allgemeinen gilt als Stand der Tech-
nik bereits seit 2001 die  LAGA-Richt -
linie M 32, die sogenannte „LAGA PN

Böden sind Lebensgrundlage
für Mensch und Natur sowie ein
wertvoller Rohstoff. Sofern sie
nicht zur Rohstoffgewinnung aus-
 gehoben und abtransportiert
werden, sind sie abfallrechtlich
zu behandeln. Dies gilt auch für
ausgehobenen und vermutlich 
unbelasteten Boden. Boden ist ord-
nungsgemäß, schadlos und möglichst
hochwertig zu verwerten. Für die Ver-
wertung gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten. Einer der Hauptverwer-
tungs wege ist die Wiederverfüllung
von Gruben und Brüchen der minera-
lischen Rohrstoffgewinnung. Um den
notwendigen Schutz des Grundwas-
sers zu gewährleisten, wurden für alle
Verwertungswege Schadstoff-Grenz-
werte festgelegt. Für die Praxis von
Bedeutung ist insbesondere die Fra-
ge, wie die Einhaltung dieser Grenz-
werte mit vertretbarem Aufwand er-
mittelt und sichergestellt werden
kann.

98“. Diese ist für die Deponie-
rung von Abfällen – hierunter
fallen auch die oben genannten
Böden – gesetzlich verbindlich
in der Deponieverordnung vor-
geschrieben. Eine vollständige
Untersuchung nach dieser Richt-
 linie ist relativ umfangreich und

dementsprechend teuer. So sind zum
Beispiel bei einem Bodenhaufwerk
von 500 m³ insgesamt neun Labor-
proben zu analysieren. Ein wesentli-
cher Nachteil dieser Art der Bepro-
bung ist, dass für die Aushubhaufwer-
ke ausreichend große und geeignete
Flächen von der Beprobung bis zum
Abtransport notwendig sind, die vor
allem innerorts oft nicht zur Verfü-
gung stehen (s. Bild 1). Dessen unge-
achtet werden mit dieser Bepro-
bungsmethode die statistisch sichers -
ten Ergebnisse erzielt.



Bereits seit 1997 gilt die LAGA-Mittei-
lung M 20 „Anforderungen an die
stoffliche Verwertung von minerali-
schen Reststoffen/Abfällen“. In ihr wer-
 den die Rahmenbedingungen für die
Untersuchung von Böden aus Bohr-
kernen oder Baggerschürfen (soge-
nannte in-situ-Untersuchungen) fest-
gelegt.

Mittels in-situ-Untersuchungen kön-
nen Böden im Vergleich zur LAGA PN
98 mit sehr viel geringerem Aufwand
untersucht werden. Es sind keine La-
gerflächen notwendig, da der Aushub
direkt anhand der vor Baubeginn er-
mittelten Untersuchungsergebnisse
abgefahren werden kann. Nachteil
dieses Verfahrens ist jedoch, dass
es – bezogen auf die Gesamtfläche –
nur punktuelle Einblicke in den Un-
tergrund erlaubt.

Beide Richtlinien – LAGA PN 98 und
LAGA M 20 – definieren leider nicht
ihren Anwendungsbereich hinsicht-
lich der vermuteten Schadstoffbelas -
tung, obwohl klar ist, dass gering oder
vermutlich unbelastete Böden nicht
mit dem gleichen Aufwand beprobt
werden müssen wie hochbelastete
Böden.

Das neue LfU-Merkblatt „Beprobung
von Boden und Bauschutt“ gibt daher
eine Anleitung zur verhältnismäßigen
Auslegung der Anwendungsbereiche
der genannten Richtlinien ohne da-

bei neue Untersuchungsvorgaben zu
machen. Demnach sind in-situ-Bepro-
bungen bis zu gewissen Schadstoff-
gehalten im Boden möglich. Als Gren-
ze für den Anwendungsbereich wur-
den die sogenannten „Z 1.2-Werte“
des Bayerischen Verfüll-Leitfadens ge-
 wählt. Böden mit solchen Belastun-
gen weisen ein überschaubares Ge-
fährdungspotential auf. Sie dürfen
beispielsweise gemäß LAGA-Richtlinie
M 20 bei günstigen hydrogeologi-
schen Standortbedingungen noch
ohne Abdichtungsmaßnahmen ein-
gebaut werden. Schadstoffbelastun-
gen bis Z 1.2 machen den größten
Mengenanteil an auszuhebenden Bö-
den aus. Diese Regelung vereinfacht
wesentlich die Praxisanwendung.

Weiter wird im Merkblatt auf der
Grundlage der bestehenden  gesetz -
lichen Regelungen konkretisiert, un-
ter welchen Voraussetzungen auf ana-
 lytische Untersuchungen verzichtet
werden kann. Dies ist immer dann der
Fall, wenn nach Auswertung vorhan-
dener, qualitativ ausreichender Un-
ter lagen zum Standort keine  anthro -
pogenen oder geogenen Schadstoff-
belastungen zu erwarten sind, die
über den Vorsorgegrenzwerten der
Bundesbodenschutzverordnung liegen.
Informationen zu geogenen Schad-
stoffbelastungen können zum Bei-
spiel den Hintergrundwertkarten des
LfU entnommen werden. Auch Kennt-

nisse über die Standorthistorie sind
hier bedeutsam.

Haufwerksuntersuchungen gemäß
LAGA PN 98 sind somit nur mehr für
stärker verunreinigte Böden erforder-
lich oder dann, wenn über ein Boden-
haufwerk keine Erkenntnisse vorlie-
gen, d. h., wenn Böden ohne Vorer-
kundung oder ohne Berücksichtigung
von Vorerkundungsergebnissen aus-
gehoben wurden.

Weitere Regelungen enthält der im
Dezember 2016 veröffentlichte Teil 2
der DIN 19698 „Anleitung für die Ent-
nahme von Proben zur integralen
Charakterisierung von Haufwerken“.
Er kann für die Untersuchung von
Haufwerken angewandt werden, bei
denen bereits Informationen vorlie-
gen, die eine weitestgehend gleich-
bleibende Zusammensetzung bele-
gen. Dies ist zum Beispiel der Fall bei
gereinigten Böden aus Behandlungs-
anlagen. Der Beprobungs- und Unter-
suchungsaufwand dieser DIN ist im
Vergleich zur PN 98 deutlich geringer.
Durch die Aufnahme dieser DIN in
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das LfU-Probenahmemerkblatt wur-
den für bestimmte Anwendungsfälle
weitere Erleichterungen ermöglicht.

Ganz ähnlich gelagert liegen die Din-
ge beim Bauschutt. Mit circa 10 Millio-
nen Tonnen pro Jahr alleine in Bayern
ist dies nach den Böden die zweit-
größte „Abfallfraktion“. Auch bei Bau-
schutt sind im Zweifelsfall mögliche
Schadstoffgehalte analytisch nachzu-
weisen, sodass eine schadlose Entsor-
gung sichergestellt werden kann. 

Das LfU-Merkblatt konkretisiert diese
Zweifelsfälle, indem es festlegt, dass
auf Untersuchungen verzichtet wer-
den kann, wenn ein kontrollierter und
selektiver Rückbau von Bauwerken
stattgefunden hat und keine weite-
ren Anhaltspunkte für eine Über-
schreitung von Zuordnungskriterien
bestehen. Solche Anhaltspunkte be-
stehen vor allem bei Bauwerken, die
unter Verwendung von Baustoffen
 errichtet wurden, die gesundheitsge-
fährdende Stoffe enthalten (z. B. PAK-
oder PCB-haltige Materialien) oder in
denen mit Schadstoffen umgegan-
gen wurde (z. B. Galvanikbetriebe,
Gaswerke, ggf. auch Produktionsanla-
gen der chemischen Industrie). Hier
wurden mit dem LfU-Merkblatt eben-
falls keine neuen Regelungen ge-
schaffen, die die Untersuchungshäu-
figkeit erhöhen. Auch bisher war bei
Zweifeln an der Einhaltung der Zu-
ordnungswerte der Bauschutt zu un-
tersuchen.

Durch den Hinweis im neuen LfU-Pro-
benahmemerkblatt auf die vorzugs-
weise Aufbereitung von Bauschutt
gemäß den Vorgaben des Recycling-
Leitfadens und der  Gewerbeabfall -
verordnung wird angestrebt, die Ver-
füllung von Bauschutt in Gruben
künftig zu verringern.

Das LfU bekräftigt mit dem überar-
beiteten Merkblatt „Beprobung von
Boden und Bauschutt“, dass bei Bö-
den bis zu Schadstoffgehalten von
Z 1.2 weniger aufwändige in-situ-Un-
tersuchungen bei Bauprojekten mög-
lich sind. Die Fortschreibung in 2017
hat somit zu Klarheit beigetragen und
das Verfahren vereinfacht, ohne dabei
den notwendigen Schutz von Grund-
wasser oder Boden aufzuweichen. 

Das LfU hat die Vorgaben für die Be-
probung von Böden und Bauschutt
bei der Fortschreibung des Merk-
blatts nicht verschärft. Da jedoch in
einzelnen Fällen Abfälle unrechtmä -
ßig abgelagert wurden, reagieren die
Entsorger und berücksichtigen be-
reits bestehende Regelungen zur Be-
probung von Boden- und Gewässer-
schutz intensiver.
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Am 20. Februar 2018 kamen die Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister
des Landkreises Aschaffenburg auf Ein-
 ladung des Kreisverbandsvorsitzen-
den, 1. Bürgermeister Marcus Grimm,
Waldaschaff, in der Kultur- und Sport-
halle Haibach zu einer Kreisverbands-
versammlung zusammen. Nach der
Begrüßung durch den Kreisverbands-
vorsitzenden und den 1. Bürgermeis -
ter der Gemeinde Haibach, Andreas
Zenglein, berichteten in einem ersten
Tagesordnungspunkt der Regionsbe-
auftragte der Region Bayerischer Un-
termain bei der Regierung von Unter-
franken, Sebastian Büchs, und der Ge-
schäftsführer des Regionalen Planungs-
 verbands, Günter Bachmann, über Än-
 derungen des Regionalplans, dessen
Anpassungen an das LEP, die Auswir-
kungen der aktuellen Änderungen
des LEP auf die Region sowie weitere
Projekte der Regionalplanung, wie
 etwa Untersuchungen zur  Verkehrs -
situation ober zur Erreichbarkeit von
Einrichtungen der Nahversorgung in
der Region. 

Anschließend referierte Dr. Andreas
Gaß von der Geschäftsstelle des Baye -
rischen Gemeindetags über aktuelle
Themen aus dem kommunalen Be-
reich, angefangen bei der  Bundes -
politik und der Bewertung des Koaliti-
onsvertrags aus kommunaler Sicht,
den Ergebnissen des Finanzausgleichs
2018, der aktuellen Rechtsprechung
zur Kreisumlage und der beim BayVGH
anhängigen Berufung gegen das Ur-
teil des Verwaltungsgerichts Bayreuth

vom 10. Oktober 2017, über die Be-
wertung des Volksbegehrens gegen
Flächenverbrauch durch den Bayeri-
schen Gemeindetag, das kürzlich vom
Präsidium hierzu beschlossene  Posi -
tions- und Forderungspapier des Baye -
rischen Gemeindetags, den aktuellen
Sachstand hinsichtlich der Diskussion
um die Straßenausbaubeiträge, bis
hin zum Inhalt des nunmehr am
22. Februar 2018 vom Bayerischen
Landtag beschlossenen Gesetzentwurf
zur Änderung des Gemeinde- und
Landkreiswahlgesetzes, der Bayerischen
Gemeindeordnung u. a., und der Not-
wendigkeit einer verstärkten inter-
kommunalen Zusammenarbeit in be-
stimmten gemeindlichen Aufgaben-
feldern.

Erwartungsgemäß entwickelte sich
daraufhin eine lebhafte Diskussion
insbesondere über die von den Freien
Wählern und nunmehr auch der CSU-
Fraktion im Bayerischen Landtag be-
absichtigten Abschaffung der Stra ßen-
 ausbaubeiträge und das Thema Flä -
chenverbrauch. 

Ein weiterer Tagesordnungspunkt wid-
 mete sich der Verteilung der Mittel
aus dem KIP-S auf die kreisangehöri-
gen Städte, Märkte und Gemeinden.
In diesem Zusammenhang wurde
bemängelt, dass der vom Bayerischen
Ministerrat bayernweit beschlossene
Verteilungsschlüssel (Anzahl der Schu-
 len, durchschnittliche Finanzkraft und
Anzahl der Stabilisierungshilfeemp-
fänger im jeweiligen Regierungsbe-
zirk mit 34 : 33 : 33) aufgrund der Si-
tuation der Gemeinden im Landkreis
zu nicht nachvollziehbaren Ergebnis-
sen geführt habe. 

Ein letzter Tagesordnungspunkt war
den zahlreichen Veranstaltungen und
Aktivitäten des Kreisverbands gewid-
met, unter anderem einer mehrtägi-
gen Schulung der Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister beim Selbst-
verwaltungskolleg in Fürstenfeld-
bruck, gemeinsamen Treffen und ei-
nem Ausflug in den Bayerischen Wald,
der Teilnahme der Bürgermeister-
mannschaft an einem Fußballturnier
und weiteren Sitzungen des Kreisver-
bands im Laufe des Jahres. 

Am 22. Februar 2018 fand in Huisheim
die Frühjahrsversammlung des Kreis-
verbands Donau-Ries statt. Nach Er -
öffnung der Sitzung durch den Kreis-
verbandsvorsitzenden 1. Bürgermeis -
ter Robert Ruttmann, Holzheim, stell-
te der gastgebende Bürgermeister
Müller die Gemeinde Huisheim vor.
Dabei wies er auf das 40jährige  Be -
stehen der Verwaltungsgemeinschaft
Wemding hin. Er informierte über den
erfolgreichen Betrieb des Dorfladens
und die großen Sanierungsmaßnah-
men der Ortsdurchfahrten in Gos-
heim und Huisheim.

Zunächst berichtete der Informations-
 sicherheitsbeauftragte des Landrats -
amts Koch zur im Landkreis Donau-
Ries geplanten Umsetzung und regte
eine gemeinsame Vorgehensweise
der Gemeinden an.

Barbara Maria Gradl von der Ge-
schäftsstelle des Bayerischen Ge-
meindetags referierte anschließend
über die neuen Entwicklungen im pri-
vaten Baurecht. Insbesondere stellte
sie die wesentlichen Änderungen im
Bauvertragsrecht dar. Im Rahmen
 einer regen Diskussion wurden dann
noch Fragen zu Vergaben von Bau-
und Architektenleistungen debattiert.
Am Ende gab 1. Bürgermeister Robert
Ruttmann noch einige kurze Hinwei-
se zur Abschaffung des Straßenaus-
baubeitrags.

Am 7. März 2018 fand im Sitzungssaal
des Rathauses Burgthann eine Sit-
zung des Kreisverbands statt. Nach
Begrüßung durch den Kreisverbands-
vorsitzenden, 1. Bürgermeister Heinz
Meyer, Burgthann, gab der anwesen-
de Landrat des Landkreises Nürnber-
ger Land, Armin Kroder, einen kurzen
Überblick über die Gesamtsituation
des Landkreises und das Ergebnis der
Gespräche zur Festsetzung der Kreis-
umlage im Vorfeld der Verabschie-
dung des Kreishaushalts. Er stellte
 dabei den gefundenen Kompromiss
kurz vor und ging auf das zugrunde-
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liegende Verfahren ein. Zudem nutzte
er die Möglichkeit, einen Ausblick auf
die Zukunft zu geben und die anste-
henden Herausforderungen darzu-
stellen. 

Unter TOP 3 der Tagesordnung infor-
mierte der anwesende Referent der
Geschäftsstelle, Direktor Hans-Peter
Mayer, über aktuelle Themen aus dem
Bayerischen Gemeindetag. Dabei
spann te sich der Bogen von der aktu-
ellen finanziellen Situation der Kom-
munen über die Entscheidung des VG
Bayreuth zur Kreisumlage des Land-
kreises Forchheim, die anlaufenden
Förderprogramme zur Finanzierung
im Bereich Schule, KIP-S, Digitalisie-
rung Bayern II mit dem Schwerpunkt
Digitalisierung der Schulen, aber auch
Themen wie die bevorstehende Ent-
scheidung des Bundesverfassungsge-
richts zur Grundsteuer sowie einen
Ausblick auf die Finanzausgleichsver-
handlungen 2019. Intensiver wurde
zudem auf den aktuellen Sachstand
im Zusammenhang mit der Abschaf-
fung der Straßenausbaubeiträge ein-
gegangen. Weitere Punkte, die be -
rührt wurden, waren das Thema Bür-
gerbegehren der Grünen zum Thema
Flächensparen und das angedachte
Förderprogramm für Mobilfunkmas -
ten. Im Anschluss daran gab er noch
einen Überblick über das Recht der
kommunalen Wahlbeamten. Dabei
wurde schwerpunktmäßig auf die Si-
tuation der Absicherung von ehren-
amtlichen Bürgermeisterinnen und
Bürgermeistern bzw. die Versorgungs-
 regelungen berufsmäßiger Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister vor-
gestellt. Im Rahmen des Vortrags konn-
 ten eine Reihe von Fragen beantwor-
tet werden. 

An diesen Tagesordnungspunkt schloss
sich der Bericht des Schatzmeisters,
1. Bürgermeister Benedikt Bisping,
Stadt Lauf, an. Zudem gaben die Kas-
senprüfer, 1. Bürgermeister Günter
Rögner und 1. Bürgermeister Volker
Herzog, einen Bericht zur Rechnungs-
prüfung ab. Am Ende wurde die Vor-
standschaft entlastet. 

Als weiteren Tagesordnungspunkt gab
Prof. Dr. Brautsch, Ife Amberg, und Cars -

ten Eckardt, Geschäftsführer Energie
Projektagentur Nürnberger Land GmbH,
einen Überblick über ein mögliches
Projekt im Rahmen der interkommu-
nalen Zusammenarbeit der Klär-
schlamm trocknung. 

Die Versammlung wurde beendet
durch einen Bericht des Kreisver-
bandsvorsitzenden über aktuelle kom-
 munalpolitische Themen aus dem
Kreisverband.

Das Thema „Digitalisierung an Schu-
len“ treibt auch den Bayerischen Ge-
meindetag im Landkreis Fürth um.
Bei ihrer letzten Zusammenkunft wa-
ren sich die Bürgermeister der 14 Ge-
meinden einig, zum nächsten Treffen
einen Vertreter aus der Geschäftsstel-
le in München zu dieser Thematik ein-
zuladen.

„Wir sind als Sachaufwandsträger für
die Grund- und Mittelschulen da schon
in einer besonderen Verantwortung“,
betonte Zirndorfs Bürgermeister und
Kreisvorsitzender Thomas Zwingel.
Darum sei es wichtig, eine  einheit -
liche Linie zu fahren, was zur Ausstat-
tung der Schulen gehört und was
nicht, meinte Birgit Huber,  Oberas -
bachs Stadtchefin. Doch nicht nur die
Ausstattung mit Soft- und Hardware
müsse geregelt werden, Klarheit
brauche es auch dafür, wer für die
EDV-technische Betreuung zuständig
sei. „Ich habe drei EDVler bei mir im
Rathaus“, erklärte Thomas Zwingel.
„Einen davon kann ich im Endeffekt
für die Schulen abstellen. Wenn das
dann noch mehr wird, habe ich ein
Problem.“ Er erhoffe sich daher  deut -
liche Vorgaben aus dem Kultusminis -
terium, wo Staatssekretär Georg Eisen-
 reich das Thema beackere. Dort müs-
se man wissen, dass die Kommunen
zwar für den Sachaufwand, aber nicht
für den Personalaufwand zuständig
seien. Für das nötige Personal zur
EDV-Betreuung müsse daher der Staat
sorgen, zumal dabei auch eine Ver-
netzung von reiner EDV-Technik mit
den pädagogischen Zielsetzungen
nötig sei. 

Steins Bürgermeister Kurt Krömer
regte an, zu diesem Treffen auch
gleich die Rektoren der Schulen mit
einzuladen, damit auch diese den
gleichen Sachstand mitbekämen. Hier
seien oft unterschiedliche Auffassun-
gen zu verzeichnen. Anschließend in-
formierte Krömer noch über die Vor-
gehensweise der Stadt Stein bei der
Durchführung von Baumschauen. Die-
 se müssten sorgfältig und regelmäßig
von geschultem Fachpersonal durch-
geführt, um haftungsrechtlichen Pro-
blemen aus dem Weg zu gehen. 

In der Diskussion zeigte sich dabei
schnell, dass größere Städte wie Zirn-
dorf, Stein und Oberasbach diese Auf-
gabe leichter erledigen können als
die kleineren Gemeinden. „Wir haben
doch dafür gar keine Leute“, erläuter-
te Obermichelbachs Bürgermeister
Herbert Jäger. „Wir müssen dafür
 einen Mann schulen und dann zu-
sätzlich mit dieser Aufgabe betrauen.“
In die gleiche Kerbe schlug auch
 Wolfgang Kistner aus Puschendorf,
der verstärkte kommunale Zusam-
menarbeit in diesem Bereich anregte.
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Am 7. März 2018 trafen sich die Kreis-
verbandsvorsitzenden aus  Mittel -
franken zu einer Versammlung mit
Bayerns Innenminister Joachim Herr-
mann im beschaulichen Markt Dürr-
wangen (Landkreis Ansbach). Nach
der Begrüßung durch den Bezirksver-
bandsvorsitzen, 1. Bürgermeister Franz
Winter, Dürrwangen, nahm  Staats -
minister Joachim Herrmann ausführ-
lich zum aktuellen Stand beim Thema
Straßenausbaubeiträge Stellung. Ins-
besondere auf die beiden Kernpunk-
te, nämlich wie eine Übergangsrege-
lung bis zur endgültigen Abschaffung
der Beiträge und eine langfristige
 Finanzierung von Straßenausbaumaß-
 nahmen ablaufen soll, ging er aus-
führlich ein. Eine angeregte  Diskus -
sion, in die sich auch Geschäfts-
führendes Präsidialmitglied Dr. Franz
Dirnberger einbrachte, schloss sich

seinen Ausführungen an. Zur Ankün-
digung der Freien Wähler-Fraktion im
Bayerischen Landtag, auch Erschlie -
ßungsbeiträge einer gesetzlichen Neu-
 regelung zuführen zu wollen, stellte
der Innenminister klar, dass dies vom
Freistaat nicht beabsichtigt sei.

Anlässlich der am selben Tag erfolg-
ten Übergabe der Unterschriften für
ein Volksbegehren gegen  Flächen -
verbrauch äußerte sich Innenminister
Joachim Herrmann dahingehend, dass
er zwar einerseits ein Konzept zur Be-
grenzung des Flächenverbrauchs für
notwendig halte, andererseits das
Volksbegehren – ohne der  ministe -
rialen Prüfung vorzugreifen – für poli-
tisch und rechtlich angreifbar erachte.
Zum ebenfalls in der Versammlung
angesprochenen beabsichtigten Mo-
bilfunk-Förderprogramm des Freistaats
äußerte sich der Minister vorsichtig;
er beklagte politische Fehler auf Bun-
desebene in der Vergangenheit (Pri-
vatisierung von Post, Telekom etc.),
wies aber darauf hin, dass der Frei-
staat gleichwertige Lebens- und Ar-
beitsverhältnisse im ganzen Land
wünsche. Deshalb sei es notwendig,
vorhandene Mobilfunklücken zu schlie -
ßen. Er wies darauf hin, dass das För-
derprogramm keine Verpflichtung der
Gemeinde auslöse, sondern lediglich
ein Angebot an sie sei. Auf die Frage,

weshalb der Staat die  Mobilfunk -
unternehmen nicht direkt fördere,
wies der Minister darauf hin, dass das
EU-Beihilferecht nur eine Förderung
von Kommunen erlaube, nicht aber
von privaten Unternehmen.

Seinen Ausführungen schloss sich ein
Pressegespräch mit der örtlichen Presse
an.
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© BayGT

Die Erhebung von Nachzahlungszin-
sen nach § 233a AO wird von vielen
Gewerbesteuerpflichtigen vermehrt
mit Widersprüchen angegriffen. Be-
gründet werden diese Rechtsbehelfe
damit, dass die Höhe der Nachzah-
lungszinsen von 6 % pro Jahre nach
§ 238 AO im Hinblick auf die histo-
risch niedrigen Marktzinsen nicht ver-
fassungsgemäß sei. Regelmäßig wird
mit der Einlegung des Widerspruchs
das Ruhen des Verfahrens nach § 263
Abs. 2 AO beantragt.

Der Bundefinanzhof hat nun entschie-
 den, dass § 238 AO zumindest für das
Jahr 2013 keinen  verfassungsrecht -
lichen Bedenken begegnet (Az.: III R
10/16). Der Bundesfinanzhof liegt mit
dieser Entscheidung auf der Linie des
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs,
der bereits im letzten Jahr für den
Zeitraum bis Mitte 2014 zum gleichen
Ergebnis kam (Beschluss vom 10.08.2017,



Aktive Kita- und Schulfördervereine
sind Ausdruck bürgerschaftlichen En-
gagements und eine wichtige Unter-
stützung für die Kindertagesstätten
und Schulen. Vielfach kooperieren sie
eng mit den Elternvertretungen an
den Kitas und Schulen. Mit der Arbeit
eines Fördervereins sind aber auch
rechtliche, steuerliche und organisa-
torische Fragen verbunden, die nicht

Gute Nachrichten für Menschen mit
Behinderung, die einen Job auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt suchen: Seit
gestern unterstützen vier unterfränki-
sche Landkreise, die Initiative „Mensch
inklusive“. Ein flächendeckendes Netz-
 werk aus wichtigen Förderern der
 Initiative ist damit sichergestellt. Di-
verse Partner in den Landkreisen Haß-
 berge, Schweinfurt und Rhön Grab-
feld unterstützen „Mensch inklusive“
bereits seit geraumer Zeit. Am Don-
nerstag sind nun aus Bad Kissingen
Vertreter des Landkreises, der Stadt,
des Bayerischen Gemeindetags, des
Hotel- und Gaststättenverbands, des
Rhön-Saale Gründer- und  Innova -
tionszentrums, des Bayerischen Bau-

Az: 4 ZB 17.279). Die Entscheidungen
können herangezogen werden, um
die Anträge auf Ruhen des Verfahrens
für die genannten Zeiträume abzu-
lehnen. In diesem Zusammenhang
weisen wir darauf hin, dass der von
den Gewerbesteuerschuldnern häu-
fig herangezogene § 363 Abs. 2 AO,
der ein Ruhen des Verfahrens kraft
Gesetztes vorsieht, bei der Erhebung
der Realsteuern durch die Gemein-
den nach § 1 Abs. 2 AO nicht zur An-
wendung kommt.

Eine abschließende Klärung der Frage
ist allerdings dem Bundesverfassungs-
 gericht vorbehalten. Hier sind zwei
Verfahren anhängig (1 BvR 2237/14, 1
BvR 2422/17), die im Laufe des Jahres
2018 entschieden werden sollen.

immer einfach gelöst werden können.
Inzwischen sind Schulfördervereine
auch immer öfter Kooperationspart-
ner oder Träger für Betreuungsange-
bote wie z.B. die Mittagsbetreuung
oder auch die offene und gebundene
Ganztagsbetreuung. Damit verbun-
den gibt es viele Vorschriften und ge-
setzliche Regelungen, die ein Förder-
verein beachten muss, weil er in die-
sem Umfeld jetzt auch als Arbeitge-
ber auftritt.

Der im Jahr 2017 gegründete Landes-
verband der Kita- und Schulförderver-
eine Bayern (LSFV.Bayern) e.V. steht
jetzt als starker Partner allen bayeri-
schen Fördervereinen zur Seite und
unterstützt sie durch
• Vernetzung und Austausch
• Beratung und Information
• Fortbildung für Fördervereine
• Unterstützung bei der Mitglieder-

verwaltung
• Öffentlichkeitsarbeit
• Unterstützung bei der Gründung

eines neuen Fördervereins
• Risikoabdeckung im Ehrenamt durch

leistungsfähige Versicherungen in
Kooperation mit dem Bundesver-
band für Kita- und Schulförderver-
eine e.V.

• und vieles mehr
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© Lebenshilfe Schweinfurt

ernverbands, des Unternehmensnetz-
werks Inklusion und der Lebenshilfe
Bad Kissingen dazugekommen. Zu-
sammen mit der Lebenshilfe Schwein-
 furt unterzeichneten sie in Bad Bock-
let eine Kooperationsvereinbarung. In
dieser erklärten sie sich dazu bereit,
„Mensch inklusive“ weiter  auszu bauen.



IT + EDVDer Landesverband für Kita- und
Schulfördervereine Bayern veranstal-
tet regelmäßig Fortbildungsseminare
und Workshops für Fördervereine in
Bayern. Das letzte Seminar war An-
fang März in Erlangen. Am 10. Novem-
ber 2018 wird ein Seminarfachtag des
Landesverbands zum Thema „Engage -
ment mit Wirkung – Fördervereine
aktiv für Kitas und Schulen“ in Mün-
chen stattfinden.

Ziel des Landesverbandes ist es, die
Fördervereine in Bayern zu unterstüt-
zen. Ein Beratungsangebot und die
Begleitung in formalen und prakti-
schen Fragen sollen helfen, die Ver-
einsarbeit sowie die Gründung von
Fördervereinen zu erleichtern.

Es gibt Newsletter zu relevanten The-
men und der Landesverband will Ar-
beitsgruppen in allen Regionen von
Bayern gründen, in dem sich die loka-
len Kita- und Schulfördervereine zu
einem regelmäßigen Austausch tref-
fen können und auch neue Informa-
tionen und Gesetzesänderungen wei-
tergegeben werden.

Landesverband der Kita- und
 Schulfördervereine in Bayern e.V. –
LSFV.Bayern
c/o Harald Renz (Vorsitzender)
Carl-Zeiss-Weg 7, 85375 Neufahrn

Aufgrund der steten Nachfrage nach
den Leistungen aus dem Förderpro-
gramm übersteigt das bislang bean-
tragte Gesamtfördervolumen für die
laufende Förderperiode 2017/2018
schon jetzt die planmäßig im Doppel-
haushalt 2017/2018 zur Verfügung
stehenden Haushaltsmittel i.H.v. 1,4
Mio. Euro deutlich. Zahlreiche weitere
Kommunen haben darüber hinaus
 Interesse an einer Förderung  be -
kundet, zumal gemäß Art. 11 Abs. 1
Bayerisches E-Government-Gesetz ab
1. Januar 2019 eine Verpflichtung der
Kommunen zur Absicherung ihrer in-
formationstechnischen Systeme be-
steht. Im Rahmen des  Investitions -
programms Masterplan BAYERN DIGI-
TAL Il hat sich deshalb der Bayerische
Staatsminister des Innern, für Bau und
Verkehr, Joachim Herrmann, MdL für
eine deutliche Aufstockung und wei-
tere Verlängerung des Förderpro-
gramms ISIS12 eingesetzt. 

Nun wurden gemäß Beschluss des
Haushaltsgesetzgebers vom 27. Fe-
bruar 2018 im Nachtragshaushalt 2018
die Fördermittel 2018 um 3,0 Mio.
 Euro erhöht. Eine Fortsetzung des
Programms in gleichem Umfang ist
für die Folgejahre 2019 und 2020 vor-
gesehen. 

Die Fördermodalitäten und -konditio-
nen haben sich nicht verändert. Hier-
zu gibt der bayerischen Sicherheits -

cluster e.V. folgende organisatori-
schen Hinweise:
• Verträge über die Zuwendung zur

Projektförderung (nachstehend För-
 dervertrag genannt) können erst
nach Eingang der offiziellen Förder-
zuwendung durch das StMI erstellt
werden, in ca. 2 Wochen. 

• Die Förderanträge können jedoch
seitens der Kommunen sofort ein-
gereicht werden

• sie werden nach Eingangsdatum
gelistet. 

• Kommunen, die schon einen För-
derantrag gestellt haben und auf
der Warteliste stehen, erhalten der
Reihenfolge nach die  Förderver -
träge

• Kommunen, die einen Antrag auf
vorzeitigen Maßnahmenbeginn ge-
stellt haben, erhalten nun automa-
tisch einen Fördervertrag

oder auf der Internetpräsenz des
BayerischenSicherheitsclusters e.V.
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Mit einem neuen Förder-Check unter-
stützt die Initiative „Grün in die Stadt“
kommunale Entscheider dabei, die für
sie passenden Förderprogramme zur
Grünentwicklung schnell und unkom-
 pliziert zu finden. 

Ziel der Webseite 
ist es, die Beantragung von

Fördergeldern für ein kommunales
Grünprojekt zu vereinfachen. Die Sei-
te gibt einen Überblick, welche För-



Die Vergaberechtsnovelle 2016 hat zu
einer umfassenden Neuordnung des
deutschen Vergaberechts geführt. Ge-
 rade für Einsteiger in das Vergabe-
recht sind die zahlreichen Änderun-
gen, die sich nur vor dem Hinter-
grund der althergebrachten Systema-
tik des Vergaberechts richtig erschlie -
ßen, schwer zu durchschauen. Hinzu
kommt, dass das Vergaberecht etwa
mit Blick auf die Umsetzung bzw. Ein-
führung der Unterschwellenvergabe-
ordnung (UVgO) in den einzelnen
Bundesländern weiterhin im Fluss ist,
so dass es derzeit noch keine  ab -
schließende Gesamtdarstellung gibt. 

Der zweitägige Lehrgang bietet eine
umfassende Einführung in das  Ver -
gaberecht anhand von zahlreichen
Beispielsfällen. Die aktuellen Entwick-
lungen im Bereich der Unterschwel-
lenvergabe werden hierbei berück-
sichtigt.  

:
Eden Hotel Wolff
Arnulfstraße 4, 80335 München
Tel. 089 / 55 1150 

23./24. April 2018, 10:00 – 16:30 Uhr

540 für Mitglieder des vhw, 
650 für Nichtmitglieder 
(inkl. Materialsammlung, Mittagessen,
Getränke/Kaffee/Tee)

vhw e.V.
Zentrale Seminarverwaltung
Fritschestr. 27/28, 10585 Berlin
Fax: 030 / 390473-690

derprogramme für das jeweilige Bun-
desland in Frage kommen, erläutert
die Fördervoraussetzungen und führt
bis zum Antragsformular. Erfolgreiche
Förderbeispiele aus anderen Kommu-
nen dienen als Vorbild. Fragen wer-
den per Telefon, E-Mail oder Chat be-
antwortet.  

Auf die vielfältigen positiven Aspekte
von Stadtgrün hatte die Initiative
„Grün in die Stadt“ in den vergangen
beiden Jahren mit einem „Pop-up-
Park“ in mehr als 20 Städten aufmerk-
sam gemacht. Dieser temporäre Park
verwandelte für jeweils einen Tag
zentrale, oft graue Plätze in grüne
Stadtoasen. Mehrere tausend interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger sowie
zahlreiche Politiker besuchten die
 Informationstour. Das hohe Interesse
der Kommunalpolitik am Thema
Stadtgrün erhält mit dem Förder-
Check nun eine praktische Unterstüt-
zung.

„Grün in die Stadt“ ist eine Initiative
des Bundesverbandes Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau e. V. und
wird vom Deutschen Städte- und Ge-
meindebund unterstützt.

Beim VKU-Forum Energiewende dis-
kutieren Vorstände, Geschäftsführer
sowie Fach- und Führungskräfte aus
Stadtwerken, Kommunen und EVU
über Energiepolitik, Umgang mit er-
neuerbaren Energien, Untenehmens-
strategie und Produktentwicklung. Im
Fokus der Jahrestagung steht der Aus-
 tausch über die aktuellen Rahmenbe-
dingungen und daraus die Ableitung
erfolgversprechender und gleicher-
maßen nachhaltiger Geschäftsmodel-
le für die zukünftige Ausrichtung kom-
 munaler Unternehmen. 

Die aus der Energiewende erwach-
senden Chancen bringen aber auch
Ungewissheit mit sich. Welche Ge-
schäftsmodelle sind für welches Un-
ternehmen geeignet? Wann schließt
eine Kooperation effizient die Kom-
petenzlücke im eigenen Leistungs-
port folio? Fest steht: Energieversor-
ger brauchen eine klare Strategie. Da-
bei bieten gerade die Bereiche Ver-
kehrs- und Wärmewende große Chan-
 cen für die kommunalen Unternehmen.

Radisson Blu Hotel Erfurt
Juri-Gagarin-Ring 27, 99084 Erfurt
Tel. 0361 5510 211 / -210

250 für Vertreter aus Kommunen
und Behörden 
In dem Teilnahmebeitrag sind die
 Tagungsunterlagen, die  Tagungs -
getränke, das Mittagessen sowie die
Abendveranstaltung enthalten.
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Im Fokus steht die Frage, wie sich
kommunale Energieversorger pers -
pektivisch aufstellen müssen, um den
Transformationsprozess erfolgreich zu
gestalten. 



Die Gemeinde Putzbrunn verkauft ein
Pulverlöschgerät P 250 H mit Trans-
portanhänger:
• Pulverlöschgerät, Fabrikat Gloria
• Typ P R 250 G
• Baujahr 2000
• Alu-Transportanhänger Fabrikat

WM Meyer
• Tieflader
• Baujahr 2000
• Zulässiges Gesamtgewicht 1300 kg
• Auflaufbremse
• Plane und Spriegel
• Verstellbare Zugdeichsel für Ring-

maulkupplung

Die Kombination steht zum soforti-
gen Verkauf. Eine Besichtigung bzw.
Zusendung von Fotos ist selbstver-
ständlich möglich.

Gemeinde Putzbrunn
Herrn Pusch
Rathausstraße 1
85640 Putzbrunn
Tel. 089/46262-152

Die von der Schule der Dorf- und
 Land entwicklung Thierhaupten (SDL)
betreuten Informationsplattform „Länd -
licher Raum und Landentwicklung“
wurde weiterentwickelt und um neue
Angebote ergänzt. Unter der Internet -
adresse 
können sich ab sofort alle an der Land-
 entwicklung Interessierten, egal ob
Bürger oder Bürgermeister, ob Land-
wirte, Architekten, Planer oder Ver-
waltungsfachleute, informieren und
austauschen. „Motivierend ist die Viel-
falt der Ideen und Aktivitäten, die wir
im ländlichen Raum in Bayern vorfin-
den und die durch das Portal sichtbar
gemacht werden. Es sind immer en-
gagierte und kreative Menschen, die
letztlich Entwicklungen voranbringen
und klug die Instrumente und  staat -
lichen Programme nutzen“ sagt Ger-
linde Augustin, Administratorin.

Sie finden neue Informationen und
Angebote zu allen Themen rund um
ländliche Entwicklungsfragen. So wer-
 den wegweisende Projekte in Dörfern,
Gemeinden und Integrierte Ländliche
Entwicklungsprozesse (ILEs) beschrie-
ben. Die Projektbeschreibungen zei-
gen auf, wie engagierte Kommunal-
politiker und Bürger die anstehenden
Herausforderungen der Innenentwick-
 lung, Nahversorgung, Demografie,
 Energiethemen usw. begegnen und
Lösungen finden. Das Portal bietet
 aktuelle Informationen zu boden:stän-
dig, eine Initiative des Bayerischen
Staatsministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten. Men-
schen erhalten Anregungen, wie man
nachhaltig Boden und Gewässer
schützen kann.

Aktivitäten der Bioenergieregionen
sollen Verbraucher und Landwirte
gleichermaßen ansprechen. Ein um-
fassendes Veranstaltungsangebot zu
relevanten Themen runden das Ange-
bot ab. Schon heute ist das Infoportal-
Land ein Knotenpunkt für Informatio-
nen und Kommunikation der  länd -
lichen Entwicklung und ein Meilen-
stein der modernen Kommunikation
und einmalig in ganz Deutschland.
Das Besondere am Infoportal-Land ist
die große Bandbreite an aktuellen
Nachrichten und Tipps, die wir dem
Nutzer bieten, so die Initiatoren. Das
Portal wurde im Auftrag der Verwal-
tung für Ländliche Entwicklung er-
stellt und wird von der Schule der
Dorf- und Landentwicklung Thier-
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ANZEIGE

Zur Gewährleistung einer höheren Aktualität, finden Sie die Rubrik
 „Sammelbeschaffungen Feuerwehrfahrzeuge“ nur noch auf  unserer

 Homepage: 
.

Ihre redaktionellen Angebote richten Sie bitte formlos per E-Mail an:
.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Verkaufsangebot nach 8 Wochen
 automatisch gelöscht wird. Für Rückfragen stehen wir Ihnen sehr

 gerne unter der  angegebenen E-Mail zur Verfügung.



haupten (SDL) gepflegt und weiter-
entwickelt. Motivieren sollen die Viel-
falt der Ideen und Aktivitäten, die wir
im ländlichen Raum in Bayern vorfin-
den und die durch das Portal sichtbar
gemacht werden. 

218 Seiten, Softcover, Inklusive
 Online-Version und Newsletter für 
6 Monate gratis

ISBN 978-3-7825-0609-0,
1. Auflage 2017, Ladenpreis 39,99

Erschienen bei jehle, 21,0 x 29,7 cm

Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm,

Der einzigartige Praxisleitfaden mit
kon kreten Handlungsanweisungen für
die Verwaltung Das Bayerische E-Go-
vernment-Gesetz liefert einen neuen
Rechtsrahmen für die elektronische
Verwaltung auf allen  Verwaltungs -
ebenen in Bayern. Ziel des Gesetzes
ist es, das Papier als Leitmedium der
Verwaltung durch die digitale Form
zu ersetzen. Diese Besonderheit des
Gesetzes spiegelt sich im neuartigen
Konzept dieses Handbuchs wieder.

Im Zentrum der Darstellung stehen
der digitale Verwaltungsprozess, vom
E-Government-Angebot über den An-
 trag und die digitale Vorgangsbear-
beitung bis zum elektronischen Be-

scheid. Die Schritt-für-Schritt-Anlei-
tung für den Einführungsprozess zum
BayEGovG mit zahlreichen Abbildun-
gen, Grafiken und Schemata, die das
Verständnis erleichtern. Von Autoren,
die mit der Thematik hervorragend
vertraut sind und aus ihrer Erfahrung
die rechtliche Seite wie auch die Pro-
zesse bestens vermitteln können. Mit
dem „ABC des E-Governments“ sowie
einem FAQ-Teil mit 40 Fragen und
Antworten aus der Praxis.

Mit regelmäßigen Aktualisierungen
über die Online-Version sowie News-
letter mit relevanten Sofort-Infos für
6 Monate inklusive.

Das Praxishandbuch richtet sich an
Praktiker in der Staats- und Kommu-
nalverwaltung und in allen mit der
 digitalen Verwaltung betrauten Stel-
len und Organisationen in Bayern.

Tel: 089 / 2189-7928
Fax: 089 / 2183-7620

Die Enquete-Kommission „Gleich -
wertige Lebensverhältnisse in ganz
Bayern“ hat in der 17. Wahlperiode
Handlungsempfehlungen ausgearbei-
 tet, wie ein Auseinandertriften Bayerns
in wirtschaftlich leistungsfähigere und
weniger stärkere Gebiete verhindert
und räumliche Gerechtigkeit in allen
Bereichen Bayerns sichergestellt wer-
den kann. Das Ergebnis ihrer mehr-
jährigen Arbeit hat die Enquete-Kom-
mission am 30.01.2018 dem Plenum
im Schlussbericht präsentiert. Der
Freistaat „fördert und sichert gleich-
wertige Lebensverhältnisse und Ar-
beitsbedingungen in ganz Bayern“ –
die Bürgerinnen und Bürger haben
dieses Staatsziel per Volksentscheid
mit überwältigender Mehrheit in die
Bayerische Verfassung geschrieben.

Bericht 2017. Schwerpunktthema
 Digitalisierung, 110 Seiten

Dr. Jasmin Honold, Dr. Busso Grabow,
Dipl.-Soz. Detlef Landua, Dr. Dirk Ass -
mann, Oliver Haubner, Henrik Riedel,
Petra Vollmer (Bertelsmann Stiftung),
Bertelsmann Stiftung (Auftraggeber) 

Der Bericht 2017 widmet sich dem
Schwerpunktthema „Digitalisierung“
und geht insbesondere der Frage nach,
welchen Einfluss der Megatrend der
Digitalisierung von Staat, Wirtschaft
und Gesellschaft auf die nachhaltige
Entwicklung in Kommunen hat.  Da -
rüber hinaus werden in dem Bericht
2017 die Ergebnisse einer vom Difu
durchgeführten deutschlandweiten
Befragung von Kommunalpolitikerin-
nen und Kommunalpolitikern sowie
einer repräsentativen Befragung von
Bürgerinnen und Bürgern zur nach-
haltigen Entwicklung in Kommunen
vorgestellt. 

Daten zur Abbildung der Indikatoren
sollen den Kommunen über das Inter-
netportal 

zur Verfügung gestellt werden.

Download unter:
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Mehrjähriger Finanzrahmen: EU-Kommission skizziert Sze -
narien für Kohäsionspolitik
Kohäsionspolitik: ESIF-Finanzinstrumente weiterhin sehr
 erfolgreich

Städteagenda: Befragung zu Plänen in den Bereichen
 Mobilität, Digitales und Abfall
Grenzregionen: Förderung für den Abbau rechtlich-admi-
nis trativer Hindernisse
Nachhaltige Stadtentwicklung: Aufruf für internationale
Städtekooperationen gestartet

Zukunft der EU: Kommission veröffentlicht Vorschläge für
effizientere Union
Europawahl 2019: Parlamentsposition zu Sitzen und Spit-
zenkandidaten

Klimaschutz: Teilnahme an Lernprogramm zu Finanzinstru-
menten möglich

Arbeitsrecht: EuGH zur Arbeitszeitqualität von Feuerwehr-
bereitschaftsdienst
Innovation: Kommission befragt zur Ausgestaltung eines
Innovationsfonds
Globalisierungsfonds: Kommission genehmigt Unterstüt-
zung für Goodyear-Mitarbeiter

LIFE: Arbeitsprogramm für 2018 bis 2020 mit einfacheren
Verfahren
Umweltrecht: Fahrplan zur Überarbeitung einzelner Be-
richtspflichten

INTERREG: Broschüre zum Mehrwert transnationaler Zu-
sammenarbeit

Migration: Toolkit zur Gestaltung und Finanzierung von Inte-
grationsprojekten
Erasmus+: Zwischenevaluierung und Prioritäten für  Nach -
folgeprogramm

Europäische Bürgerinitiative: Kommission registriert Initia-
tive „Welcoming Europe“

Förderwettbewerb: Bewerbungsfrist für transnationale
Austauschprojekte läuft
Verkehr: Aufruf für Pilotprojekte zu Drohnen im städtischen
und ländlichen Raum
Stadtentwicklung: Wettbewerb um den Titel Innovations-
hauptstadt 2018 gestartet
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Mehrjähriger Finanzrahmen: Parlamentsausschuss für Mit-
telerhöhung
Mehrjähriger Finanzrahmen: Staats- und Regierungschefs
diskutieren Prioritäten
Wirtschaft: Batterie-Allianz vorgestellt und Preis ausgelobt

Luftqualität: EuGH-Urteil zu Feinstaub-Belastung in Polen
Energieunion: Parlamentsausschuss beschließt Berichte zum
Strommarkt
C-ITS: Ausschuss beschließt Initiativbericht zu Intelligenten
Verkehrssystemen
Pestizidgenehmigung: EU-Parlament setzt Sonderausschuss
zur Überprüfung ein

Tourismus: Diskussionen zu einem EU-Tourismusfonds und
einer Bürger-Reisekarte 

Arbeitsrecht: Hinausschieben der Regelaltersgrenze durch
befristeten Vertrag

Rat der EU: Bürgerbeauftragte kritisiert Intransparenz
EU-Kommission: Neuer Generalsekretär und zusätzliche
 Generaldirektoren benannt
Nationale Experten: Neue Stellen ausgeschrieben

LIFE: Informationsveranstaltung zum Aufruf 2018 in Re-
gensburg 

Glücksspielrecht: EuGH zur Zulässigkeit eines Erlaubnisvor-
behalts für Onlineglücksspiel

EFRE-Förderung: Pilotprojekt zur Stärkung der Verwal-
tungsbehörden

Kulturerbe: Konsultation zum Europäischen Kulturerbe-
 Siegel
Europäische Woche des Sports: Konsultation und Registrie-
rung für 2018

Subsidiarität: Task Force erörtert stärkere kommunale Einbin-
dung in EU-Gesetzgebung
BREXIT: Kommission stellt Entwurf des Austrittsabkommens
vor
Europawahl und Parlament nach BREXIT: Europäischer Rat
diskutiert Wahlen 2019
Mehrjähriger Finanzrahmen: AdR fordert Beibehaltung des
Kohäsionsbudgets
Nachhaltigkeitsziele: Aktionsplattform zur Vorbereitung  eines
6. Reflexionspapiers



4/2018

• Szenario 3 sähe nur noch eine Förderung der  Kohäsions -
länder vor, also jener Mitgliedsländer, deren nationales Pro-
Kopf-BIP unter 90 % des EU-Durchschnitts liegt. Neben den
neuen Beitrittsländern in Osteuropa sind dies noch Portugal
und Griechenland.

Bei den Szenarien 2 und 3 würde keine deutsche Region mehr
von ESIF-Geldern profitieren. In diesem Fall müsste nach An-
sicht der Kommission „die Förderung des wirtschaftlichen,
 sozialen und territorialen Zusammenhalts im Einklang mit dem
Subsidiaritätsprinzip von den Mitgliedstaaten und ihren regio-
nalen und kommunalen Gebietskörperschaften übernommen
werden.“

Als Schlüsselelemente für einen modernen und effizienten EU-
Haushalt werden der europäische Mehrwert, mehr Leistung
und Vereinfachungen genannt, ohne darauf jedoch genauer
einzugehen. Der Einsatz von Finanzinstrumenten soll bei Maß-
nahmen mit Marktinteresse verstärkt werden. Die Vorschläge
für neue Einnahmequellen für den Haushalt zielen darauf ab,
den Zusammenhang von Einnahmen und EU-Zielen wieder zu
stärken. Auch für die Verwendung der Haushaltsreserve und
die Verknüpfung von Förderprogrammen mit der Rechtstaat-
lichkeit werden Denkanstöße unterbreitet.

In der Pressekonferenz zur Mitteilung am 14. Februar 2018
 kündigte EU-Haushaltskommissar Günther H. Oettinger an,
den  eigentlichen Entwurf des Mehrjährigen Finanzrahmens
2021–2027 bereits Anfang Mai vorzulegen. Mit der Beschleuni-
gung der Verfahren will die EU-Kommission die Staats- und
 Regierungschefs zu einer früheren Entscheidung über die EU-
Finanzen drängen. Dadurch sollen die negativen Konsequen-
zen eines verzögerten Beginns der Förderperiode verhindert
werden. (JP)

Die EU-Kommission stellt in der Mitteilung inhaltliche Prioritä-
ten mit dem aus ihrer Sicht größten europäischen Mehrwert
näher dar. Dies sind die Themen Sicherheit und Verteidigung,
Klimawandel, Mobilität junger Menschen, digitaler Binnen-
markt, Forschung und Innovation, Wirtschafts- und Währungs-
union, Kohäsionspolitik, gemeinsame Agrarpolitik und letztlich
internationale Ziele. 
EU-Haushaltskommissar Günther H. Oettinger nannte diese
Prioritäten eine Art „Speisekarte“, aus der die EU-Staats- und
Regierungschefs wählen könnten, für die sie aber auch bezah-
len müssten. Je Themenfeld werden dem Status quo der Aus-
gaben Vorschläge für Budgetänderungen gegenübergestellt.
Allein für die Bereiche Kohäsionspolitik und Agrarpolitik wer-
den dabei Kürzungen erwogen. 

Derzeit werden für Programme der Kohäsionspolitik, d. h. die
Europäischen Struktur- und Investitions-fonds (ESIF) und den
Kohäsionsfonds für die ärmsten EU-Länder, etwa 35 % des EU-
Haushalts ausgegeben. Für die künftige Kohäsionspolitik stellt
die Kommission drei Szenarien zur Diskussion:

• Szenario 1 hieße eine Förderung weiterhin aller Regionen.
Durch eine Differenzierung der Förderintensitäten und eine
gezieltere Unterstützung wären dennoch Effizienzgewinne
möglich. Förderfähig sollten Bereiche wie Innovation, indus -
trieller Wandel, Übergang zu sauberen Energien, Klimaschutz
und bessere Beschäftigungsmöglichkeiten sein. 

• In Szenario 2 würden – neben den Kohäsionsländern – nur
die weniger entwickelten Regionen von den ESIF profitieren.
Diese Regionen, die weniger als 75 % des EU-Durchschnitts
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) pro Kopf aufweisen, liegen
in Süd- und Osteuropa. 
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Nach Auffassung des BUDG-Ausschusses soll auch der MFR
nach 2020 Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte,
Geschlechtergleichbehandlung, den Frieden, die Förderung
des Gemeinwohls sowie die Solidarität zwischen den Mitglied-
staaten und Bürgern fördern. Gleiches gilt für langfristiges und
nachhaltiges Wirtschaftswachstum, Forschung und Innovation,
den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt,
hochwertige Arbeitsplätze sowie die Bekämpfung des Klima-
wandels. Zu unterstützen seien die Nachhaltigen Entwick-
lungsziele der Vereinten Nationen (SDG) sowie die Europäische
Säule sozialer Rechte (vgl. 40/2017). Es gehe u. a.
darum, auf politische Entwicklungen wie den Brexit sowie den
Aufstieg nationalistischer Bewegungen und neuer führender
globaler Akteure zu reagieren.

Nötig ist nach Meinung der Ausschussmitglieder eine eindeuti-
ge und verständliche Definition der Kriterien für den europäi-
schen Mehrwert, die den territorialen Besonderheiten Rech-
nung trägt und – wenn möglich – messbare Leistungsindikato-
ren beinhaltet. Der Ausschuss warnt davor, EU-Förderbereiche
allein aufgrund von rein quantitativen oder kurzfristigen wirt-
schaftlichen Erwägungen infrage zu stellen. Ihm geht es um
die Förderung europäischer Gemeingüter und um Handlungs-
anreize zum Erreichen der Unionsziele. Geförderte Maßnah-
men sollten der EU als Ganzes zugutekommen. Zudem dürfen
sie nicht von einzelnen Mitgliedstaaten mit einem genauso
guten Kosten-Nutzen-Verhältnis durchgeführt werden können.
Außerdem wird auf den Beitrag des MFR zu Frieden und Stabi-
lität in der Nachbarschaft der EU und darüber hinaus abgestellt
(siehe auch 37/2018). Neben der Berücksichti-
gung des EU-Mehrwerts sei auch eine bessere Nutzung der
Synergien zwischen den Haushalten der unterschiedlichen Ver-
 waltungsebenen wünschenswert (vgl. 14/2017). 

Dem Ausschuss sind darüber hinaus Erleichterungen wichtig,
beispielsweise durch weitere Vereinfachungen der Verfahren
und Programmdokumente. Zudem sollen Überlappungen zwi-
schen den Programmen abgebaut werden, die ähnliche Maß-
nahmenarten finanzieren. Als Beispiele führt der Bericht die
Bereiche Innovation, KMU oder Verkehr an. Ferner werden eine
weitreichende Vereinheitlichung der Vorschriften und die
Kombinierbarkeit der Programme angestrebt. 

Die Ausschussmitglieder positionierten sich für eine  Verdrei -
fachung der Mittel für das Programm für Jugend, Bildung und
Sport „Erasmus+“, eine Mittelerhöhung für das Programm für
Forschung und Innovation „Horizont“ auf 120 Mrd. und eine
Verdopplung des KMU-Programms COSME. Zudem ist ihnen an
der Einführung einer eigenen Budget-Linie für den Tourismus
und eines Kindergarantie-Fonds sowie einer Stärkung der

 Jugendbeschäftigungsinitiative, des Programms LIFE und der
Fazilität „Connecting Europe“ gelegen. Die klimabezogenen
Ausgaben sollten spätestens im Jahr 2027 30 % des EU-Haus-
halts umfassen. Programme wie „Europa für Bürgerinnen und
Bürger“ sollen beibehalten werden. Darüber hinaus sei eine
stärkere Finanzierung in den Bereichen Asyl, Migration, Inte-
gration, Grenzschutz, Stabilität außerhalb der EU, innere Si-
cherheit und Bündelung der Verteidigungskapazitäten sicher-
zustellen. Die Mittelzuteilung für Maßnahmen der inneren
 Sicherheit und Verteidigung dürften dabei nicht zu Lasten der
Entwicklungspolitik gehen.

Der Parlamentsausschuss spricht sich gegen jegliche Versuche
aus, die Gemeinsame Agrar- und Fischereipolitik sowie die
Kohäsionspolitik zu renationalisieren. Zudem will er für diese
Maßnahmen die Mittel im gleichen Umfang erhalten, ihre
 Effektivität steigern und die Verfahren vereinfachen. 
Die Kohäsionspolitik solle dabei weiter alle Regionen erfassen.
Für die Zuweisung der Mittel sollten hier neben dem durch-
schnittlichen Pro-Kopf-BIP auch zusätzliche soziale, ökologi-
sche und demografische Indikatoren maßgeblich sein. Ferner
solle sich die Kohäsionspolitik nicht allein auf die Verringerung
der Unterschiede zwischen den Regionen, sondern auch auf
die Verwirklichung der allgemeinen politischen Ziele der EU
konzentrieren. Entsprechend sei eine vorwiegende Nutzung
der betreffenden Fonds für die Förderung folgender Bereiche
sinnvoll: Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Forschung und In-
novation, Digitalisierung, industrieller Wandel, KMU, Verkehr,
Anpassung an den Klimawandel, ökologische Nachhaltigkeit,
gerechte Energiewende, Beschäftigung, soziale Inklusion, Ge-
schlechtergleichheit, Armutsreduzierung und Begegnung der
demografischen Herausforderungen. Ferner fordert der Aus-
schuss u. a. eine stärkere territoriale Zusammenarbeit.

Die Parlamentarier halten eine Anhebung der Ausgabenober-
grenzen des MFR auf 1,3 % des Bruttonationaleinkommens
(BNE) der Mitgliedstaaten für erstrebenswert. Der Unterschied
zwischen der Mittelhöhe für Verpflichtungen und jener für
Zahlungen sollte sich dabei in Grenzen halten. Sollte der Rat
der EU zu Beitragserhöhungen nicht bereit sein, sei die Ein-
führung neuer Eigenmittel die einzige Option. Finanzierungs-
instrumente u. a. in Form von Darlehen oder Garantien könn-
ten nur für Vorhaben eingesetzt werden, die Einnahmen er-
wirtschaften, und zwar bei Marktversagen oder suboptimalen
Investitionsbedingungen. Zuschüsse sollten weiterhin die vor-
herrschende Finanzierungsform sein. Instrumente wie der
 Europäische Fonds für Strategische Investitionen (EFSI) sowie
eine Stabilisierungsfunktion für die Mitgliedstaaten der Euro-
zone (ggf. ein Europäischer Währungsfonds) sollten innerhalb
des MFR angesiedelt sein. Für sie wären die MFR-Ausgaben -
obergrenzen nicht maßgeblich.

Der Ausschuss ruft die Kommission dazu auf, einen Mechanis-
mus vorzuschlagen, wonach die Mitgliedstaaten, die nicht die
Werte der EU nach Art. 2 EUV respektieren, mit finanziellen
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2019 der rechtzeitige Start der nächsten Förderperiode nicht
gefährdet wird. Die Herbeiführung einer Einigung im Europäi-
schen Rat bis Dezember 2018, sodass für die Befassung des
 Europäischen Parlaments Zeit bis zum Wahlkampf verbleibt,
wurde beim informellen Treffen als schwierig eingeschätzt (vgl.
Vermerk). (CB) 

Unter dem Titel „Europa hält, was es verspricht: wie wir die insti-
tutionelle Arbeit der Europäischen Union effizienter machen
können“ führt die Kommission Verbesserungsvorschläge im
Rahmen der aktuellen Verträge an. Eine Änderung der EU-Ver-
träge ist aus Sicht der Kommission aktuell unrealistisch. Positiv
auf die Effizienz würden sich danach eine Verbesserung des
Spitzenkandidatenprozesses, eine bessere Transparenz der
 Zusammengehörigkeit der nationalen und europäischen Par-
teien, transnationale Listen, eine Verkleinerung der  Kommis -
sion und eine Zusammenlegung der Ämter des Kommissions-
präsidenten und des Präsidenten des Europäischen Rates aus-
wirken.

Der Spitzenkandidatenprozess, also die Auswahl des Kommis-
sionspräsidenten nach dem Ergebnis der Europawahlen, soll
eine politischere Arbeit der Kommission ermöglichen. Noch
weiter gestärkt würde dieses Prinzip, wenn der Europäische
Wahlkampf durch eine zeitnahe Benennung der möglichen

Konsequenzen rechnen müssen. Der MFR sei hierfür jedoch
nicht das geeignete Mittel, da Begünstigte einer Förderung
nicht durch Regelverstöße berührt werden sollten, für die sie
nicht verantwortlich sind. 

Die Ausschussmitglieder wären mit einer Laufzeit des nächsten
MFR von 2020 bis 2027 einverstanden. Allerdings solle danach
umgehend eine Laufzeit von 5+5 Jahren eingeführt werden.
Ziel sei, dass die Kommission während jedes Politikzyklus einen
Vorschlag für den folgenden MFR bzw. für eine verpflichtende
Halbzeitrevision vorlegt. Jede echte Revision des MFR müsse
auch die Revision der MFR-Obergrenzen ermöglichen. Außer-
dem sollten die Flexibilitätsbestimmungen weiter gestärkt
werden. 

Der Bericht dient als Grundlage für die Mitwirkung des Euro -
päischen Parlaments am Verfahren zur Annahme des MFR.
Hierbei wünscht der Ausschuss auch ein Mitspracherecht für
das Europäische Parlament in Hinblick auf die MFR-Obergren-
zen. Außerdem betont er, dass ohne Fortschritte bei der Re-
form der Eigenmittel keine Vereinbarung über den MFR erzielt
werden könne. Er strebt einen formalen Beschluss über den
MFR bis Mai 2019 an. (CB)

Am 23. Februar 2018 erörterten die Staats- und Regierungs -
chefs im Rahmen eines informellen Treffens die politischen
 Prioritäten des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) nach 2020
(vgl. 6/2018). Sie einigten sich darauf, dass die
Europäische Union Mehrausgaben für die Eindämmung der
 illegalen Migration, für Verteidigung und Sicherheit sowie für
das Programm für Jugend, Bildung und Sport „Erasmus+“ täti-
gen soll. Der Vorschlag aus Deutschland, Zahlungen aus dem
nächsten MFR mit der Aufnahme von Flüchtlingen zu verknüp-
fen, wurde weniger kontrovers diskutiert, als erwartet. So hatte
z. B. Premierminister Morawiecki (PL) erklärt, dass er diese
 Konditionalität unterstützen könne, wenn sie auf objektiven
Kriterien beruht. Viele Mitgliedstaaten zeigten Bereitschaft,
mehr für den Haushalt beizutragen. Dies gilt allerdings nicht
für die Niederlande, Schweden, Dänemark und Österreich. In
der Agenda der Führungsspitzen (vgl. 36/2017)
ist ein Abschluss der Verhandlungen über den MFR in der zwei-
ten Jahreshälfte 2019 vorgesehen. Allerdings wären zügigere
Verhandlungen sinnvoll, damit durch die Europawahl im Mai
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Kandidaten früher beginnen könnte. Zudem könne die politi-
sche Arbeit gestärkt werden, wenn die nationalen oder regio-
nalen Parteien klar zu erkennen geben, welcher europäischen
Partei sie angehören bzw. welche Fraktion des Europäischen
Parlaments sie unterstützen.

Wie seitens des Europäischen Parlaments aufgeschlüsselt (vgl.
diese Ausgabe) bestehen mehrere Möglichkeiten, die durch
das Ausscheiden des Vereinigten Königreiches frei werdenden
Plätze im Parlament zu verteilen. Eine der Möglichkeiten wäre
die Einrichtung einer transnationalen Liste. Die Kommission
weist darauf hin, dass es einen Vorschlag des Parlaments zur
Überarbeitung des Wahlsystems aus dem Jahr 2015 gibt (vgl.

41/2015), der bereits einen transnationalen
Wahlkreis vorsieht. Dieser Vorschlag könne noch rechtzeitig
umgesetzt werden. Die Einführung einer 3 %- bzw. 5 %-Hürde
könnte zudem dazu beitragen, dass die Zersplitterung der Par-
teienlandschaft unter Kontrolle bliebe.

Die Kommission hat seit 2015 insgesamt 478 Bürgerdialoge in
mehr als 160 verschiedenen Städten veranstaltet. Um die EU
dem Bürger näherzubringen und die Diskussion bis zu den
 Europawahlen voranzubringen, möchte die Kommission ihre
Anstrengungen erhöhen und bis Mai 2019 weitere 500 Bürger-
dialoge abhalten. Sie ruft die Mitgliedstaaten auf, die lokalen
und regionalen Akteure dazu anzuhalten, Veranstaltungen zur
Zukunft Europas durchzuführen. Die Kommission bietet dazu
Unterstützung an.

Für die Europawahlen 2019 empfiehlt die Kommission u. a.,
frühzeitig die Kandidaten der Parteien zu benennen und politi-
sche Programme zu entwickeln. Die Spitzenkandidaten sollten
dabei möglichst auf offene und transparente Weise ausge-
wählt werden. Um eine effiziente Wahl sicherzustellen, emp-
fiehlt sie zudem, Erfahrungen und bewährte Vorgehensweisen
auszutauschen. Damit sollen auch Cyberattacken und Desin-
formationskampagnen vorgebeugt werden. (Kl)

Am 7. Februar 2018 befasste sich das Europäische Parlament
(EP) in einer Entschließung mit zwei wichtigen Fragen für die
nächste Europawahl: der Verteilung der Sitze nach dem Austritt
des Vereinigten Königreichs und dem System der Spitzenkan-
didaten (vgl. 4/2018). Das EP beschloss eine Re-
duzierung des Plenums von derzeit 751 auf 705 Sitze. 27 der 73
britischen Sitze sollen hierbei auf bisher unterrepräsentierte
Staaten (bspw. Frankreich oder die Niederlande) verteilt wer-
den. Deutschland behält seine 96 Sitze im Parlament. Der Vor-
schlag, die restlichen 46 Sitze über eine transnationale Liste zu
verteilen, wurde abgelehnt. Stattdessen sollen diese für mögli-
che neue Beitrittsländer vorgehalten werden. Es wurde zudem
über das System der Spitzenkandidaten abgestimmt. Hier
spricht sich das Parlament für eine klare Beibehaltung der Re-
gelung aus dem Jahr 2014 aus. Der Spitzenkandidat wird hier-
bei von der jeweiligen Fraktion im EP nominiert. Das Parlament

warnt davor, bei der Einsetzung des Kommissionspräsidenten
jeden Kandidaten abzulehnen, der im Vorfeld der Wahl zum
 Europäischen Parlament nicht als Spitzenkandidat benannt
wurde. Am 23. Februar 2018 sollen die Staats- und Regierung-
schefs im Rahmen eines informellen Gipfeltreffens die  end -
gültige Entscheidung in dieser Frage treffen (vgl. Vorschläge
der Kommission in dieser Ausgabe). (ML)

Am 23. Februar 2018 berieten die EU-Staats- und Regierung-
schefs im Rahmen eines informellen Treffens bezüglich zweier
Vorschläge des Europäischen Parlaments für den nächsten
 institutionellen Zyklus (zuletzt 8/2018). Zum Sys -
tem der Spitzenkandidaten (vgl. l 6/2018) stellte
Ratspräsident Donald Tusk (PL) klar, man könne keine Garantie
im Voraus geben, dass einer der Spitzenkandidaten, die von
den Europäischen Parteien für das Amt des Kommissionspräsi-
denten vorgeschlagen werden, vom Europäischen Rat ernannt
wird. Es gäbe keinen Automatismus. Der Vorschlag zur Zusam-
mensetzung des Europäischen Parlaments nach dem Brexit
traf dagegen auf breite Zustimmung. Nach dem Grundsatz
„weniger Mitgliedstaaten, weniger Abgeordnete“ soll das Par-
lament von 751 auf 705 Mitglieder verkleinert und 27 Sitze auf
unterpräsentierte Mitgliedstaaten verteilt werden. Der Euro -
päische Rat muss bis Juni 2018 einen Beschluss fassen, damit
die erforderlichen Maßnahmen für die Europawahl 2019 ein-
geleitet werden können. Die Idee eines gemeinsamen Wahl-
kreises („länderübergreifende Liste“), die noch im Vorschlag
des Parlaments enthalten war, soll erst im Rahmen der Europa-
wahl 2024 neu aufgegriffen werden. (Pr/ML)

Am 23. Februar 2018 fand die zweite Sitzung der Task Force für
Subsidiarität statt, welche die Einbindung lokaler und regiona-
ler Entscheidungsträger in den EU-Gesetzgebungsprozess zum
Thema hatte (zuletzt 5/2018). Die Mitglieder des
Ausschusses der Regionen (AdR) stellten im Voraus ein  Posi -
tionspapier bereit, das zahlreiche Vorschläge für die Beteili-
gung lokaler und regionaler Akteure in allen Phasen der EU-
 Politik enthält. Sie fordern u. a., dass ein AdR-Mitglied künftig
als Beobachter in Arbeitssitzungen des Rates der EU und an Tri-
logverhandlungen teilnimmt, wenn eine Konsultation des AdR
verpflichtend ist. Zudem sollten regionale Parlamente durch
ein Subsidiaritäts-Frühwarnsystem einbezogen werden, wenn
ihre Kompetenzen durch eine Gesetzesinitiative betroffen sind.
Statt Konsultationen für die breite Öffentlichkeit sollten künf-
tig zielgerichtete Befragungen für lokale und regionale Behör-
den durchgeführt werden, um deren spezifische Probleme zu
adressieren. Die Kommission ihrerseits unterbreitete ein kurzes
Diskussionspapier. Auf der Internetseite der Task Force ist es ab
jetzt möglich, über ein Formular Vorschläge und Dokumente
einzureichen. Die nächste Sitzung der Arbeitsgruppe findet am
15. März 2018 statt. (Pr/JP)
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Die Kommunalwerkstatt des Bayerischen Gemeindetags bietet im Juni 2018 untenstehende Veranstaltungen an, 
die sich speziell an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunalverwaltungen richten.

Bitte melden Sie sich zum Seminar über unser Onlineformular
unter an. Rechtzeitig vor Ver-
anstaltungsbeginn erhalten Sie eine Einladung zum Seminar.
Ihre Anmeldung ist damit verbindlich.

Die Seminargebühr für unsere Tagesveranstaltungen beträgt
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Mitgliedsgemeinden
des Bayerischen Gemeindetags 215 (inkl. MwSt.), im Übrigen
250 (inkl. MwSt.); darin sind umfangreiche Tagungsunterlagen sowie das Mittagessen, zwei Kaffeepausen und die
Tagungsgetränke enthalten. 

Bei Stornierung der Anmeldung bis 2 Wochen (bei mehrtägigen Seminaren bis 4 Wochen) vor Seminarbeginn
 berechnen wir 20 Prozent der Seminargebühr als Bearbeitungspauschale. Bei Abmeldungen zu einem späteren
Zeitpunkt wird die gesamte Seminargebühr in Rechnung gestellt.

Änderungen im Programmablauf und bei den Referenten müssen wir uns leider vorbehalten. Sollte die Veranstal-
tung abgesagt werden müssen, erhalten Sie selbstverständlich die Seminargebühr zurück oder wir buchen Sie auf
eine andere Veranstaltung um.

Für organisatorische Rückfragen steht Ihnen Frau Katrin Gräfe zur Verfügung (Tel. 089/360009-32; 
). Sollten Sie inhaltliche Informationen zu den Seminaren benötigen, wenden Sie sich

bitte an Herrn Gerhard Dix (Tel. 089/360009-21; ).

Wilfried Schober, Direktor

Hotel Novotel Nürnberg am Messezentrum
Münchener Str. 340, 90471 Nürnberg

Beginn: 9.30 Uhr, Ende: 16.30 Uhr

215 (für Mitglieder) /
250 (für alle Übrigen) – beides inkl. MwSt.

Auf vielfachen Wunsch der zu-
ständigen Sachbearbeiter bei den Gemeinden, Märkten
und Städten bietet die Kommunalwerkstatt wieder ein
Spezialseminar zum Thema Kostenersatz nach Feuerwehr -
einsätzen an. Systematisch werden an diesem Tag die ge-
setzlichen Möglichkeiten einer Abrechnung von Feuer-
wehrdienstleistungen besprochen und Einzelfälle aus der
täglichen Praxis erörtert. Die einschlägigen Regelungen
des Bayerischen Feuerwehrgesetzes und die mittlerweile
umfangreiche Rechtsprechung zu dieser in Feuerwehr-
kreisen nach wie vor umstrittenen Thematik werden vor-
gestellt und mit den Teilnehmern intensiv besprochen.

Darüber hinaus sollen die Teilnehmer ihre Erfahrungen
beim Vollzug der Vorschriften und bei der Durchsetzung
berechtigter Ansprüche einbringen und einen intensiven
Erfahrungsaustausch pflegen.
Das Motto des Tages lautet: Keine Frage soll offenbleiben
und jeder soll von den Erfahrungen des anderen profitie-
ren!

• Die verschiedenen Möglichkeiten eines Kostenersatzes
nach Feuerwehreinsätzen

• Die Tatbestände des Art. 28 Bayerisches Feuerwehrge-
setz im Detail

• Bescheidsmuster und Kostensatzung

• Aktuelle Rechtsprechung und ihre Auswirkungen auf
die tägliche Verwaltungspraxis

• Erfahrungen der Teilnehmer

Dr. Andreas Gaß, Direktor; 
Josef Popp, Steuerberater
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(MA 2022)
INFINITY Hotel
Andreas-Danzer-Weg 1
85716 Unterschleißheim

(MA 2023)
Hotel Novotel Nürnberg am Messezentrum
Münchener Str. 340, 90471 Nürnberg

Beginn: 9.30 Uhr, Ende: 16.30 Uhr

255 (für Mitglieder) /
290 (für alle Übrigen) – beides inkl. MwSt.

In der Seminargebühr ist Band 7 der
 Praxisreihe des Bayerischen Gemeinde-
tags „Gaß/Popp – Die Gemeinde als Unter-
nehmer“, 2. Aufl. 2018, enthalten.

Städte, Märkte und Gemeinden
erfüllen eine Vielzahl von Aufgaben, angefangen von der
Versorgung der Einwohner mit Wasser, Energie und Wär-
me, der Entsorgung von Abwasser, dem Wohnungsbau,
bis hin zum Betrieb von Einrichtungen wie etwa Bauhöfe,
Schulen, Kindergärten, Theater und Museen, Bibliotheken,
Schwimmbäder, Krankenhäuser, Stadt- und Gemeinde-
hallen etc. Für das „Wie“ der Aufgabenerfüllung stellen
die Bayerische Gemeindeordnung und das Gesellschafts-
recht zahlreiche Rechtsformen zur Verfügung. Doch wel-
che ist die richtige Rechtsform? Wann ist eine Auslage-
rung einer Aufgabe auf ein Unternehmen sinnvoll? Kommt
eventuell eine Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden
in Betracht? Wie viel Einfluss kann und soll die Gemeinde
auf unternehmerische Entscheidungen ausüben? Welche
Kriterien und rechtliche Vorgaben sind sonst zu beach-
ten? 
Diesen und anderen Fragen rund um das gemeindliche
Unternehmensrecht wollen wir uns aus rechtlicher, steuer-
und betriebswirtschaftlicher Sicht stellen. 
Die Veranstaltung richtet sich an politische Entschei-
dungsträger, aber auch an die leitenden Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Rathäusern, da es in der Regel an
ihnen liegt, den politischen Willen von Gemeinde- bzw.
Stadtrat und Bürgermeister umzusetzen. Von Interesse
dürfte das Seminar im Hinblick auf Art. 96 GO auch für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Rechtsaufsichts-
behörden sein.

• Zulässigkeit der gemeindewirtschaftlichen Betätigung

• Die einzelnen Rechtsformen (Regiebetrieb, Eigenbe-
trieb, Kommunalunternehmen als Anstalt des  öffent -
lichen Rechts, GmbH, GmbH & Co.KG, OHG, KG, Stiftung,
GbR, Zweckverbände): Unterschiede und Gemeinsam-
keiten, Gründung

• Entscheidungskriterien für die Rechtsformenwahl

• Grundlagen des Steuerrechts, EU-Beihilferechts, Verga-
berechts

• Das Verhältnis der Gemeinde zum Unternehmen

Gerhard Dix, Referatsdirektor (BayGT)
Hans-Jürgen Dunkl, Ltd. Ministerialrat
(StMAS)

Hotel Novotel Nürnberg am Messezentrum
Münchener Str. 340, 90471 Nürnberg

Beginn: 9.30 Uhr, Ende: 16.30 Uhr

215 (für Mitglieder) /
250 (für alle Übrigen) – beides inkl. MwSt.

Was gibt es Neues zum BayKiBiG
und zur AVBayKiBiG? 
Über die ersten Erfahrungen nach der Novellierung 
es BayKiBiG sowie über den Stand der Änderung der
 AVBayKiBiG wird berichtet. 
Der Ausbau der Plätze für unter Dreijährige schreitet zü-
gig voran. Der Rechtsanspruch für Kinder ab dem ersten
vollendeten Lebensjahr konnte weitestgehend erfüllt wer-
 den. Aktuelle Urteile zur Zumutbarkeit der angebotenen
Plätze seitens der Kommunen werden erörtert. Wie geht
es mit dem Investitionsförderprogramm des Bundes wei-
ter? Auch die Aufnahme von Asylbewerberkindern stellt
die Einrichtungen vor neue Herausforderungen. Ab dem
kommenden Schuljahr sollen ganztägige Angebote in
den Grundschulen in Kooperation mit Einrichtungen der
Jugendhilfe flächendeckend und bedarfsgerecht einge-
führt werden. Wie sieht diese Kooperation aus und wer
 finanziert was? Viele Fragen aus der Praxis, die in dem
 Seminar beantwortet werden sollen.

Das ganztägige Seminar stellt das BayKiBiG vor und zeigt
Handlungsanleitungen für die Praxis auf. Aber auch der
Ausbau der Plätze für Kinder unter drei Jahren wird erör-
tert. Wie weit ist die Bedarfsplanung vorangekommen?
Wie funktioniert die interkommunale Zusammenarbeit?
Wie laufen die Verhandlungen mit den freigemeinnützi-
gen Trägern vor Ort? Das Seminar richtet sich sowohl an
die politischen Entscheidungsträger/innen in der Kom-
munalpolitik als auch an die zuständigen Mitarbeiter/
innen in den Verwaltungen. Neben fachlichen Inhalten
bleibt auch Raum für die Klärung offener Fragen und für
die Diskussion.

Georg Große Verspohl, Direktor;
Dr. Wolfgang Denkhaus, (Bayerische
Staatskanzlei)

Mercure Hotel Nürnberg an der Messe
Münchener Str. 283, 90471 Nürnberg
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Beginn: 9.30 Uhr, Ende: 16.30 Uhr

215 (für Mitglieder) /
250 (für alle Übrigen) – beides inkl. MwSt.

Die Digitalisierung durchdringt
immer mehr Lebensbereiche und ist auch aus der öffent-
lichen Verwaltung nicht mehr wegzudenken. Um der An-
wendung der Informations- und Kommunikationstech-
nologie einen rechtlichen Rahmen zu geben, hat der
Bayerische Landtag im Jahr 2015 das Bayerische E-Govern -
mentgesetz beschlossen. Das Gesetz ermöglicht den Ver-
waltungen, ihre Überlegungen im Bereich des E-Govern-
ments rechtssicher umzusetzen. Es stellt die Gemeinden
aber zugleich vor neue Herausforderungen, da mit dem
Gesetz Rechte des Bürgers auf digitale Verwaltungsleis -
tungen geschaffen wurden.

Im Seminar erhalten einen Überblick über den Inhalt des
Bayerischen E-Governmentgesetzes. Hierbei werden die
im Gesetz enthaltenen Verpflichtungen dargestellt und
aufgezeigt, welche Wege für die Gemeinden bestehen,
diese praktikabel umzusetzen. Angesprochen werden hier-
 bei unter anderem die verschiedenen Arten der sicheren
und schriftformersetzenden elektronischen Kommunika-
tion und der Einsatz der Basisdienste, die der Freistaat
den Kommunen zur Verfügung stellt. Ferner werden die
Fragen erörtert, was beim rechtssicheren ersetzenden
Scannen zu beachten ist, welche Anforderungen im Hin-
blick auf die Informations- und Datensicherheit bestehen
und wie sich diese in der Praxis erfüllen lassen.

Es wird auch auf die aktuellen rechtlichen Entwicklungen
im Bereich der digitalen Verwaltung eingegangen.
Das Seminar soll den Teilnehmern die Möglichkeit eröff-
nen, eigene Fragestellungen aus dem Bereich E-Govern-
ment einzubringen.

Georg Große Verspohl, Direktor
Dr. Anette Dassau, Stellv. Geschäftsführerin
KAV Bayern

Hotel Novotel München City Arnulfpark
Arnulfstraße 57, 80636 München

Beginn: 9.30 Uhr, Ende: 16.30 Uhr

215 (für Mitglieder) /
250 (für alle Übrigen) – beides inkl. MwSt.

Das Seminar beschäftigt sich mit
aktuellen Fragen und Entwicklungen im Tarifrecht. Dabei
spannt sich der Bogen vom allgemeinen Arbeitsvertrags-
rechts über Fragen zur Regelung der Arbeitszeit bis hin
zum Urlaubsrecht. Schwerpunkte des Seminars liegen bei
der Umsetzung der neuen Entgeltordnung in den Ge-
meinden sowie in der Darstellung des bis dahin zu erwar-
tenden Tarifabschlusses.
Im Rahmen des Seminars besteht für die Teilnehmer auch
die Möglichkeit, weitere Themenschwerpunkte aus dem
Bereich des Arbeits- und Tarifrechts und parallele Fra-
gestellungen aus dem Beamtenrecht anzusprechen.
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